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I/A  Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
 
I/A 1.  Stellungnahme 1 – Schreiben vom 01.09.2022 
 

   
  

   

  
 

       
   
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/A 2.  Stellungnahme 2 - Schreiben vom 29.08.2022 
 
 

  
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

a) Rücksichtslos und unzumutbar gegenüber Wohnumfeld  
Im Rahmen der Aufstellung des Angebots-Bebauungsplanes mit Projektbezug 
Nr. 256/II „Quettingen - nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ wur-
den die plausiblen standortbezogenen Erweiterungsabsichten des Unternehmens 
inmitten einer Gemengelage unter Berücksichtigung der berechtigten Schutzinte-
ressen der Nachbarschaft analysiert. Dabei wurden Potentiale und Restriktionen 
des Betriebsgeländes und des Betriebes der Firma Wellpappenwerk Franz Gier-
lichs GmbH & Co. KG (Bestand und Erweiterung) am Standort Quettingen darge-
stellt und mit Hilfe folgender gutachterlichen Stellungnahmen untersucht und be-
gründet: 
• Verkehrsgutachten (Verkehrsaufkommen/-sicherheit/-lärm) 
• Schallschutzgutachten (Gewerbe- und Verkehrslärm) 
• Verschattungsstudie (Untersuchung Belichtungsverhältnisse in den angren-
zenden Wohngebieten) 
• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
• Altlastenuntersuchung 
• Umweltbericht mit Bilanzierung 
Die Gutachten wurden im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange kritisch geprüft. Die vorgetragenen Anregungen und 
Auflagen wurden eingearbeitet bzw. im weiteren Verfahren berücksichtigt. 
Die abschließende Gesamtbewertung der Auswirkungen des Betriebes und sei-
ner Erweiterung kommt nach Abstimmung mit den jeweiligen Behörden und 
Fachbereichen zu dem Ergebnis, dass trotz der Gemengelage unter Würdigung 
der unterschiedlichen Umweltbereiche bei Umsetzung der genannten Aus-
gleichs- bzw. Minderungsmaßnahmen erhebliche und nachhaltige Beeinträchti-
gungen der angrenzenden Wohnbebauung nicht zu erwarten sind. Entspre-
chende Regelungen werden, soweit sie nicht bereits im Bebauungsplan enthal-
ten sind, in den städtebaulichen Vertrag aufgenommen oder wurden bereits als 
verkehrsordnende Maßnahmen beschlossen. 
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Der Bebauungsplan schafft damit im Sinne einer Gesamtsteuerung einen eindeu-
tigen rechtlichen Rahmen, der die Konflikte insbesondere hinsichtlich der städte-
baulichen Integration, der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen und der 
verkehrlichen Belange klärt und im Sinne einer Konfliktbewältigung langfristig 
steuert. Damit entsteht mit der Ausübung des Entschließungs- und Gestaltungs-
ermessens durch die Stadt Leverkusen auch Planungs- und Investitionssicher-
heit für das Unternehmen unter gleichzeitiger Berücksichtigung der berechtigten 
Schutzinteressen der Nachbarschaft sowie der städtebaulichen Beweggründe 
der Stadt Leverkusen. Eine Rücksichtslosigkeit bzw. Unzumutbarkeit ist insofern 
nicht erkennbar. 

b) Maurinusstraße voll ausgelastet  
Die in der Verkehrsuntersuchung prognostizierte KFZ-Verkehrsstärke beträgt auf 
der Maurinusstraße im Norden ca. 2.500 KFZ und im Süden ca. 3.200 KFZ mit 
einem Schwerverkehrsanteil von rund 1% bis 3%. Entsprechend den verkehrs-
technischen Richtlinien (vgl. Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen - RASt 
06) handelt es sich bei den ermittelten Prognosewerten um keine außergewöhn-
lich hohen Werte für innerstädtische Quartiersstraßen, die durch anliegende 
Wohnnutzung geprägt sind.  
In der Maximalvariante ist im Schwerverkehr durch die Betriebserweiterung eine 
Steigerung von bisher 52 LKW-Fahrten auf maximal 78 LKW-Fahrten, überwie-
gend mit Sattelzügen zu erwarten. Um die negativen Folgen der Zunahme des 
Schwerverkehrs hinsichtlich der Lärmbelastung, der Leistungsfähigkeit aber auch 
der Verkehrssicherheit zu minimieren, sind im Rahmen der Aufstellung des Be-
bauungsplanes unterschiedliche Varianten der Verkehrsführung untersucht wor-
den. Insgesamt wurde der Variante 3 der Vorzug zu geben. Die Variante 3 regelt 
die Erschließung so, dass die gesamte LKW-An- und Ablieferung des Betriebes 
über den nördlichen Teil der Maurinusstraße und weiter über die Lützenkirchener 
Straße/ Berliner Platz/Bonner Straße abgewickelt wird. In der Folge sinkt in der 
südlichen Maurinusstraße der Schwerverkehr gegenüber der Analyse deutlich 
auf 3 SV-Fahrten/24h (Analyse: 44 SV/24h) ab und erhöht damit hier auch die 
Verkehrssicherheit signifikant. In der nördlichen Maurinusstraße wird ein Zu-
wachs von 15 SV-Fahrten/24h auf 82 SV-Fahrten/24h erfolgen. Mit der Verlage-
rung der Längsparker im öffentlichen Straßenraum zwischen Werkszufahrt und 
nördlicher Plangebietsgrenze kann auf diesem Straßenabschnitt ein regelgerech-
ter, verkehrssicherer und ausreichend leistungsfähiger Straßenraum entstehen. 
Die Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II hat am 18.07.2022 die abschlie-
ßende Entscheidung über die Auswahl der Varianten getroffen und sich für die 
Umsetzung der Variante 3 bei Realisierung des Bebauungsplanes Nr. 256/II 
„Quettingen-nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ entschieden. 
Die weitere rechtliche Sicherung der gewählten Variante der Verkehrsführung 
des betriebsbezogenen LKW-Verkehrs erfolgt im städtebaulichen Vertrag bzw. 
durch die Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen. Mit dieser Steuerung 
auch des planexternen aber betriebsbezogenen Verkehrs wird dem Planungsziel 
der Gesamtsteuerung des bestehenden Betriebsstandortes in Form des Aus-
gleichs der Anforderungen der Unternehmenserweiterung und der Schutzinteres-
sen der Nachbarschaft inmitten einer Gemengelage Rechnung getragen. 
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c) Varianten 
Zu Beginn der Erweiterungsabsichten der Firma Wellpappenwerk Franz Gierlichs 
GmbH & Co. KG hat die Geschäftsführung zusammen mit der Wirtschaftsförde-
rung Leverkusen die Variante einer vollständigen Betriebsverlagerung intensiv 
untersucht. In diesem Zuge sind drei Grundstücke in den Ortsteilen Hitdorf, 
Rheindorf und Manfort vertieft geprüft worden. Die Prüfung ist zu dem Ergebnis 
gekommen, dass alle Grundstücke für eine Verlagerung nicht in Frage kommen. 
Hauptgrund ist, dass alle Flächen weder vom Zuschnitt noch der Größe für eine 
moderne, effiziente und zukunftsorientierte Betriebs- und Produktionsstätte von 
Wellpappen geeignet sind. Ausgehend von einer notwendigen Gesamtlänge mo-
derner Wellpappenanlagen von mindestens 200 m und dazugehörigen Lagerka-
pazitäten von ca. 30.000 Palettenstellflächen ergibt sich zusammen mit den Be-
reichen für die Weiterverarbeitung, den Versand, die Verladung und das Rangie-
ren, die Stellplätze und ggfls. Erweiterungsreserven ein Gesamtflächenbedarf 
von ca. 60.000 m². Aufgrund dieser Anforderungen wird es auch seitens der Wirt-
schaftsförderung als wenig realistisch eingeschätzt, in absehbarer Zeit entspre-
chende Flächen im Leverkusener Raum zu finden. Dies hat sich auch durch ent-
sprechende Absagen aus den Nachbarkommunen Monheim, Langenfeld und 
Burscheid bestätigt. Eine Betriebsverlagerung außerhalb des Leverkusener 
Raums kommt für die Firma aufgrund der lokal begrenzten Kundenstruktur und 
der gewachsenen Mitarbeiterstruktur nicht in Frage. Auch die Variante eines 
Neubaus der geplanten Lager- und Versandanlage an anderer Stelle und damit 
eine teilweise Betriebsverlagerung wurde untersucht, aber letztendlich verworfen, 
da die internen, größtenteils automatisierten und optimierten Betriebsabläufe da-
mit deutlich verkompliziert werden und dadurch auch keine Minderung des be-
triebsbezogenen Verkehrs bzw. Verkehrslärms für das Wohnumfeld zu erwarten 
ist. 
Daher wurde mangels geeigneter und zumutbarer Alternative entschieden, den 
vorhandenen Standort mit flächensparenden Maßnahmen wie einem Hochregal-
lager weiterzuentwickeln und dafür die am Standort seit Jahrzehnten vorgehal-
tene Erweiterungsfläche zu nutzen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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I/A 3.  Stellungnahme 3 – Sammelschreiben vom 05.09.2022  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
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a) zu 1: Eingaben zur 1. und 2. Öffentlichen Auslegung weiterhin aktuell 
Die Abwägungsvorschläge zu den oben genannten Stellungnahmen wurden 
auch bezogen auf den letzten Planungsstand aktualisiert und werden Grundlage 
der abschließenden Abwägung durch den Rat der Stadt Leverkusen im Rahmen 
des Satzungsbeschlusses. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 

b) zu 2.1: fehlende Anlage „Beschluss über Varianten“ 
Dem Vorgang und der in der Vorlage enthaltenen Formulierung liegt folgende 
Überlegung zugrunde. Der Bebauungsplan zielt auf eine möglichst weitgehende 
Konfliktbewältigung auf der Ebene der Bauleitplanung. Die Entscheidung über 
die Verkehrsführungsvarianten kann jedoch nicht im Bebauungsplan geregelt 
werden, sondern muss auf politischer Ebene getroffen werden und dann auf stra-
ßenverkehrsrechtlicher Ebene umgesetzt werden. Gleichwohl ist die Entschei-
dung Bestandteil und Resultat der Konfliktbewältigung im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens und Grundlage der Abwägung. 
Für das weitere Verfahren ist es insofern wesentlich, dass der Beschluss über 
die Verkehrsvarianten vor dem Beschluss über die erneute Offenlage erfolgte. 
Die in der Vorlage zum Beschluss über die Verkehrsvarianten gewählte Formu-
lierung ist aber insofern irreführend, als sie in der in der Stellungnahme vorgetra-
genen Form verstanden werden kann. Klar und eindeutig wird die Formulierung 
mit folgenden geringfügigen Zusätzen: „Die Niederschrift zum Beschluss über 
diese Vorlage wird der endgültigen Fassung des Bebauungsplanes, der erneut 
öffentlich ausgelegt werden muss, als Anlage beigefügt.“ Aus diesen Gründen ist 
der öffentlichen Auslegung auch keine eigene Anlage zum Thema Verkehrsfüh-
rungsvarianten beigelegt. Ein Verstoß gegen Verfahrensvorschriften ist insofern 
nicht erkennbar.    
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

c) zu 2.1: mangelnde Verkehrssicherheit der Variante 3  
Bei Umsetzung der Variante 3 sinkt in der südlichen Maurinusstraße der Schwer-
verkehr gegenüber der Analyse deutlich auf 3 SV-Fahrten/24h (Analyse: 44 
SV/24h) ab und erhöht damit hier die Verkehrssicherheit signifikant. In der nördli-
chen Maurinusstraße wird ein Zuwachs von 15 SV-Fahrten/24h auf 82 SV-Fahr-
ten/24h erfolgen. Durch die Verlagerung der Längsparker im öffentlichen Stra-
ßenraum zwischen Werkszufahrt und nördlicher Plangebietsgrenze entsteht aber 
auf diesem Straßenabschnitt ein regelgerechter und verkehrssicherer Straßen-
raum. Mit einem Verbot des Gehwegparkens im weiteren Verlauf bis zum Kno-
tenpunkt Lützenkirchener Straße / Maurinusstraße könnte auch hier die Ver-
kehrssicherheit noch weiter erhöht werden. Eine Verschärfung der Gefahrenlage 
durch die Variante 3 kann insofern nicht erkannt werden. Der vorgetragene Um-
kehrschluss ist richtig. Im südlichen Teil der Maurinusstraße wird weiterhin das 
Gehwegparken zugelassen, um dem hohen Parkbedarf der Anlieger gerecht zu 
werden. Trotz der dann fortbestehenden Einschränkung der verfügbaren Geh-
wegbreite auf ca. 1m, erhöht sich auch auf diesem Verkehrsabschnitt die Ver-
kehrssicherheit deutlich, da der Schwerlastverkehrsanteil massiv zurückgeht.    
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Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

d) zu 2.1: Anlage 4 in 2 Varianten 
Die am 18.07.2022 beratene und beschlossene Vorlage hat die Nr. 2022/1589. 
Die dazugehörige und damit korrekte Anlage 4 ist selbstverständlich die mit dem 
Verweis auf die Vorlage Nr. 2022/1589.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 

e) zu 2.2. Variante 3 funktioniert nicht, Entfall von Parkplätzen 
Zweifel an Variante 3 
Es bestehen keine Zweifel wegen der grundsätzlichen Funktionsfähigkeit der Va-
riante 3. Es steht lediglich noch die Frage im Raum, ob im nördlichen Abschnitt 
der Maurinusstraße auf einem Teilstück von knapp 100 m mit der jetzt vorge-
schlagenen und beschlossenen Fahrbahngestaltung schon der optimale Aus-
gleich zwischen den unterschiedlichen Interessen der Verkehrsbeteiligten gefun-
den wurde, um in diesem Abschnitt sowohl eine ausreichende Verkehrssicherheit 
als auch gleichzeitig Leichtigkeit des Verkehrs bei maximalen Parkständen zu er-
reichen. Die Maurinusstraße als Quartiersstraße mit Begrenzung auf Tempo 30 
ist geprägt von Fahrbahneinengungen um ein Fahren mit überhöhter Geschwin-
digkeit zu vermeiden, aber auch um ausreichend Parkstände für die Anwohner 
vorzuhalten. Im gesamten südlichen Teil der Maurinusstraße (ca. 400m) ist dies 
eine Einengung auf bis zu 5m durch markierte Parkstände, sodass hier selbst ein 
Begegnungsfall PKW-LKW nicht mehr möglich ist. Obwohl laut Verkehrsgutach-
ter bisher 80 Prozent des Schwerlastverkehrs über den südlichen Teil der Mauri-
nusstraße abgewickelt worden ist, hat dies zwar zu den von den Anwohnern be-
schriebenen Verkehrsproblemen geführt, aber nicht zu so massiven, dass auf 
das Gehwegparken verzichtet wurde. Im nördlichen Teil wird nun die Einengung 
auf einer Länge von knapp 100 m aufgeweitet auf mindestens 5,5m um zumin-
dest den Begegnungsfall LKW-PKW problemlos zu ermöglichen, davor und da-
hinter steht eine Fahrbahnbreite von ca. 7m zur Verfügung, sodass ein Begeg-
nungsfall LKW-LKW möglich ist. Aufgrund des erhöhten LKW-Verkehrs könnte 
es aber zukünftig auf dem eingeengten Teilstück im nördlichen Teil der Mauri-
nusstraße zu einem Begegnungsfall LKW-LKW kommen. Es wird davon ausge-
gangen, dass mögliche LKW-Begegnungsverkehre dann auf Sicht fahren, d.h. es 
dann aufgrund der Kürze der Einengung, der guten Einsehbarkeit und der gerin-
gen Geschwindigkeit zu einer im Bereich von Quartiers- und Wohnstraßen übli-
chen Wartesituation jeweils vor und hinter der Einengung kommt. Sollte dies 
nicht gelingen, könnte es im Extremfall zu den beschriebenen Szenarien (Über-
fahren von Bürgersteigen etc.) von massiven Verkehrsproblemen kommen. Ins-
gesamt stellt sich dieses Szenario (Eintreten des Begegnungsfalls LKW-LKW ge-
nau auf diesem Straßenabschnitt von knapp 100m, Misslingen des Fahrens auf 
Sicht und schlechtes Rangieren mit Überfahren von Bürgersteigen) als sehr un-
wahrscheinlich dar. Dies sowohl unter den bisherigen Erfahrungen im deutlich 
schwierigeren südlichen Abschnitt der Maurinusstraße als auch den Ganglinien 
zum zukünftigen Schwerverkehrsaufkommen im Verkehrsgutachten, die in der 
Spitzenstunde von 7 SV-Fahrten im Zielverkehr und 6 Fahrten im Quellverkehr 
ausgehen. 
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Entfall von Parkplätzen zu Lasten der Anwohner 
Aufgrund der oben beschriebenen Ausgangslage ist das Szenario massiver Ver-
kehrsprobleme eher unwahrscheinlich. Ob im Fall der Fälle dann die Lösung ge-
wählt wird, die Fahrbahn durch den kompletten Entfall der Parkplätze noch mehr 
aufzuweiten, ist auch nicht sicher, da dann neben den negativen Folgen auf den 
Parkbedarf der Anwohner eine verbleibende Fahrbahnbreite von 7m zum Fahren 
mit überhöhter Geschwindigkeit einlädt, was dem Charakter einer Quartiers-
straße widerspricht. Alternativ wäre z.B. eine teilweise weitere Verlagerung der 
Parkstände um 25 cm denkbar, sodass dann ein langsamer Begegnungsfall 
LKW-LKW auf 6,35 m möglich wird oder der Einbau von Schutzgeländern etc. 
 
rechtliche Sicherung eines zukünftigen Entfalls von Stellplätzen 
Eine rechtliche Sicherung von Parkplätzen auf dem Gierlichs-Gelände ist aus 
den oben beschriebenen Gründen nicht erforderlich. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt 
 

f) zu 2.3. neue Stellplatzverordnung NRW 
Die genaue Bemessung, der Nachweis und die Prüfung der notwendigen Stell-
plätze erfolgt im Bauantragsverfahren. Grundsätzlich sind die zugehörigen Stell-
plätze im Sondergebiet SO „Wellpappenwerk“ zulässig. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt 
 

g) zu 3.: Ausgleich für Eingriffe / Landschaftspflegerischer Fachbeitrag 
Außenbereich im Innenbereich, wozu Bebauungsplan, wenn Innenbereich 
Gemäß §1(3) BauGB haben „die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald 
und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.“ 
Die Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 256/II „Quettingen - Wellpappenwerk 
Gierlichs nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ zielt ungeachtet 
der Einstufung des Betriebsgrundstückes insgesamt als planungsrechtlichen In-
nenbereich gemäß § 34 BauGB auf eine planerische Gesamtsteuerung des be-
stehenden Betriebsstandortes und der Erweiterungsfläche. Insgesamt soll der 
Bebauungsplan sowohl im Interesse künftiger Planungs- und Investitionssicher-
heit für das Unternehmen als auch der Schutzinteressen der Nachbarschaft ei-
nen eindeutigen rechtlichen Rahmen schaffen, der unter Beteiligung der Behör-
den und der Öffentlichkeit die Konflikte insbesondere hinsichtlich der städtebauli-
chen Integration, der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen und der ver-
kehrlichen Belange klärt und im Sinne einer Konfliktbewältigung langfristig steu-
ert. Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans wird von der Zulässigkeit 
des Eingriffs gemäß § 1a Abs. 3 Satz 6 i.V.m.§ 34 BauGB ausgegangen. 
 
unzulässige Anwendung § 1a Abs. 3 BauGB  
Aufgrund der Annahme der Zulässigkeit der Anwendung des § 1a Abs. 3 Satz 6 
i.V.m.§ 34 BauGB wird keine klassische Eingriffsregelung durchgeführt. Trotz-
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dem wurde eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanz aufgestellt, einerseits zur über-
schlägigen Überprüfung und Bewertung der festgesetzten Grünmaßnahmen und 
ihrer ökologischen Funktion im städtischen Kontext, andererseits zum Nachweis, 
dass mit den festgesetzten Grünmaßnahmen einer Ausgleichsverpflichtung auch 
im Falle einer – unterstellten - Nichtanwendbarkeit des § 1a Abs. 3 Satz 6 
BauGB ausreichend Genüge getan wird. Diese Hilfsüberlegung ist ebenfalls Be-
standteil des planerischen Willens der Stadt und der Abwägung. 
 
Bilanzierung kein qualifizierter Nachweis und vom Ergebnis unglaubhaft 
Die Bilanzierung der festgesetzten Grünmaßnahmen wurde durchgeführt auf der 
Grundlage der Arbeitshilfe zur Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft 
NRW. Das sogenannte vereinfachte Verfahren ist ein allgemein anerkanntes Ver-
fahren zur Ermittlung und Nachweis des Ausgleichs. Der Nachweis beruht auf ei-
ner festgelegten Biotoptypenwertliste, wobei Werte auf einer Skala von 0 bis 10 
vergeben werden. Große Spielräume der Einstufung sind hier nicht gegeben. 
Weiterhin wurden insgesamt die Bilanzierung und damit auch die Bewertung der 
einzelnen Positionen von den Fachbehörden geprüft. Eine Manipulation des Er-
gebnisses liegt insofern nicht vor. 
 
Landschaftspflegerischer Fachbeitrag erforderlich 
Der landschaftspflegerische Begleitplan stellt durch Pläne und erläuternde Texte 
die Maßnahmen dar, die zur Kompensation oder Minimierung dieser Eingriffe ge-
plant sind. Da bereits in den Planzeichnungen und die Festsetzungen des Be-
bauungsplanes sehr detaillierte zeichnerische und textliche Angaben zu den Aus-
gleichsmaßnahmen aufgenommen wurden, wurde auf die Erstellung eines sepa-
raten Landschaftspflegerischen Fachbeitrages verzichtet und die darüber hinaus 
zum Verständnis notwendigen Erläuterungen und Berechnungen in den Umwelt-
bericht aufgenommen. 
 
Dachbegrünung keine Aufwertung gegenüber heutiger Wiese  
Es ist richtig, dass eine Dachbegrünung gegenüber einer Wiese als Biotoptyp 
niedriger zu bewerten ist. Dies ist in der Bilanzierung auch deutlich so erfolgt. Der 
Rechenwert pro Quadratmeter beträgt für die heutige Wiese: 2,6 gegenüber dem 
Rechenwert für die Dachbegrünung von 0,75. Die ökologische Wertigkeit eines 
Quadratmeter begrünter Dachfläche beträgt demnach ca. 30% der heutigen Wie-
senfläche. Die Höherwertigkeit der Ausgleichsmaßnahmen zur Ausgangssitua-
tion resultiert aus der Summe der unterschiedlichen Maßnahmen im Plangebiet. 
 
Vermengung unterschiedlicher Flächenkategorien  
Die genannte Formulierung in der Begründung zielt auf das Maß der Begrünung, 
nicht die Wertigkeit der Biotoptypen. Zielrichtung dieser Betrachtung ist die Be-
wertung und der Vergleich des visuellen Erscheinungsbildes des Plangebietes 
zur Ausgangssituation und der Bewertung seiner Fähigkeit zur Staub- und Was-
serbindung.  
 
Einschränkung der Substratschicht nicht ausreichend berücksichtigt 
Die endgültige Festlegung der Stärke der Substratschicht wurde mit der Fachbe-
hörde hinsichtlich der unterschiedlichen Aspekte und Auswirkungen eng abge-
stimmt. Von einer Überbewertung der festgesetzten extensiven Dachbegrünung 
in seiner Ausgleichsfunktion auch bei verminderter Substratschicht kann nach 
der obigen Gegenüberstellung der Rechenwerte nicht ausgegangen werden. 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt 
 

h) zu 4: Schallschutz und textliche Festsetzungen 
Fehlende Angabe von Rechtsgrundlagen bei Höhenfestsetzungen 
Die im Bebauungsplan enthaltenen Festsetzungen sind ausreichend über die an-
gegebenen Rechtsgrundlagen legitimiert. Eine darüberhinausgehende Legitima-
tion, was die schalltechnischen Ziele betrifft, ist nicht erforderlich.   
 
keine Geringfügigkeit bei Baugrenz- und Baulinienüberschreitungen 
Geringfügigkeit ist eine Aussage zur Verhältnismäßigkeit. Bei einer Gebäude-
länge von teils bis zu 60 m und einer Gebäudehöhe von bis zu 19 m ist eine 
Überschreitung durch ein Vordach bis zu 5 m im Verhältnis geringfügig zumal sie 
auch auf der dem äußeren Betrachter abgewandten Seite erfolgt.  
Die Begründung der geringfügigen Überschreitungen von Baulinien wird in der 
Begründung ergänzt.   
 
Schallschutz nicht gegeben bei späterer Realisierung der Halle 2 
Bauleitplanung bereitet Bebauungen vor schafft aber keine eigentlichen Bau-
rechte. Die aufgrund der schalltechnischen Untersuchung aufgedeckten Lärm-
konflikte und deren Lösungen wurden über Baulinien und Mindesthöhen etc. so-
weit wie möglich im Bebauungsplan festgeschrieben und damit bewältigt. Er-
gänzt wird dies durch Auflagen im städtebaulichen Vertrag zu Bauabschnitten 
und der Errichtung von Lärmschutzwänden falls Halle 2 später gebaut wird. Zu-
sätzlich ist die Einhaltung der schalltechnischen Vorschriften dadurch sicherge-
stellt, dass die eigentliche Umsetzung im Rahmen des Planvollzugs auf der 
Grundlage einer eigenen Baugenehmigung mit einer dem konkreten Bauvorha-
ben entsprechenden schalltechnischen Untersuchung und daraus resultierenden 
Auflagen erfolgt.  
 
städtebaulicher Vertrag nicht öffentlich 
Die wesentlichen Inhalte des städtebaulichen Vertrages sind stichpunktartig in 
der Begründung aufgelistet und damit öffentlich. Der eigentliche Vertrag, der 
diese Punkte vertragsrechtlich ausgestaltet, ist nicht öffentlich. 
   
Bebauungsplan ermangelt an Wohnumfeld schützenden Schallschutz 
Im Bebauungsplanverfahren wurden der von dem bestehenden Betrieb und der 
Erweiterung ausgehende Gewerbelärm und der Verkehrslärm intensiv über Gut-
achten, Stellungnahmen und Ausführungen in der Begründung betrachtet. 
Insgesamt konnte auch nach Prüfung und Abstimmung mit den Fachbehörden 
nachgewiesen werden, dass im Sinne der beabsichtigten Gesamtsteuerung aus 
schalltechnischer Sicht die Interessen zwischen den Emittenten und den Immissi-
onsbetroffenen sachgerecht ausgeglichen werden und auch nach Realisierung 
der Maximalversion, der Anspruch auf gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
im Wohnumfeld gewahrt bleibt. Über Festlegungen im städtebaulichen Vertrag 
wird die finale rechtliche Umsetzung auf der Ebene des Bebauungsplanvollzuges 
im Rahmen der Baugenehmigungs- und sonstigen Zulassungsverfahren bzw. 
verkehrsrechtlicher Maßnahmen erfolgen. Die Umsetzbarkeit der Festsetzungen 
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zum Immissionsschutz nach Realisierung des Endausbaus des Erweiterungsvor-
habens wurde seitens der zuständigen Vollzugsbehörden ebenso bestätigt wie 
die vorgesehenen Immissionsschutzmaßnahmen für Zwischenphasen des Vor-
habens. Daher sind weitergehende Regelungen auf der Ebene des Bebauungs-
plans zur Steuerung einzelner Bauphasen nicht erforderlich. Die immissions-
schutzrechtliche Zulässigkeit des Erweiterungsvorhabens insgesamt einschließ-
lich aller Zwischenphasen kann und wird auf der Ebene der Baugenehmigungs-
verfahren aufgrund der zwingenden Vorgaben der TA Lärm, ergänzt durch die 
verbindlichen Regelungen des städtebaulichen Vertrages, sichergestellt werden 
(zulässige Konfliktverlagerung). 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt bis auf die Ergänzung der Begründung hin-
sichtlich der geringfügigen Überschreitungen von Baulinien. 

 
i) zu 5: erheblich belästigender Gewerbebetrieb – nicht zulässig nach FNP  

Bei erheblich belästigenden Gewerbebetrieben handelt es sich um Anlagen von 
denen erhebliche, für das Umfeld unzumutbare Belästigungen, Störungen oder 
Nachteilen im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO und des § 5 Abs. 1 Nr. 1 
BImSchG ausgehen. 
Nach Abstimmung mit den zuständigen Immissionsschutzbehörden ist dies aus 
folgenden Gründen in diesem Falle nicht gegeben:  

• Die bestehende Wellpappenanlage als auch die geplante Erweiterung 
durch Lager- und Versandflächen ist im Anhang 1 (genehmigungsbedürf-
tige Anlagen) in der ab dem 01.04.2021 geltenden Fassung zur Vierten 
Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
(Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) als ge-
nehmigungsbedürftige Anlage nach BImSchG nicht enthalten.  

• Im Bebauungsplanverfahren wurden alle Potentiale und Restriktionen des 
Bestandes und der Erweiterung der Gewerbefläche dargestellt und mit 
Hilfe folgender gutachterlichen Stellungnahmen untersucht und begründet: 
- Verkehrsgutachten (Verkehrsaufkommen/-sicherheit/-lärm) 
- Schallschutzgutachten (Gewerbe- und Verkehrslärm) 
- Verschattungsstudie (Untersuchung Belichtungsverhältnisse in den an-
grenzenden Wohngebieten) 
- Artenschutzrechtliche Prüfung 
- Umweltbericht mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanz 
Alle Prüfinhalte der Gutachten wurden im Rahmen der Beteiligung von 
den Behörden und Fachbereichen kritisch geprüft. Die abschließende Ge-
samtbewertung der Auswirkungen der Planung der Betriebserweiterung 
kommt nach Abstimmung mit den jeweiligen Behörden und Fachbereichen 
zu dem Ergebnis, dass auch unter Würdigung der unterschiedlichen Um-
weltbereiche bei Umsetzung der genannten Ausgleichs- und Steuerungs-
maßnahmen erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen nicht zu er-
warten sind. 

Eine falsche Einordnung des Wellpappenbetriebes kann insofern ausgeschlos-
sen werden. Darüber hinaus wurde in Abstimmung mit der Bezirksregierung im 
Parallelverfahren zur Klarstellung die Darstellung im Flächennutzungsplan von 
Gewerbefläche in Sonderbaufläche „Wellpappenwerk“ geändert. Dem Entwick-
lungsgebot wurde somit Genüge getan. 



 
Bebauungsplan Nr. 256/II „Quettingen - Wellpappenwerk Gierlichs nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“                                              

Seite 23/113 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt 
 

j) zu 6: kein verträgliches Nebeneinander Wohnen-Gewerbe 
Die kritisierten Festsetzungen zur Höhen- und Flächenentwicklung resultieren 
aus dem Umstand, dass der Betrieb an dem Standort schon seit über hundert 
Jahren existiert und die Prüfung von Standortverlagerungen keine für den Betrieb 
geeignete und zumutbare Alternative aufgezeigt hat. Daraufhin wurde entschie-
den den vorhandenen Standort mit flächensparenden Maßnahmen wie einem 
Hochregallager, aber auch mit der Zulassung von Überschreitungen bei der 
Grundflächenzahl weiterzuentwickeln. Die Forderung nach einer gleichen Grund-
flächenzahl für Gewerbe und Wohnen wird diesen Umständen und Rahmenbe-
dingungen in keinster Weise gerecht. Dem unmittelbaren Nebeneinander von 
Wohnen und Gewerbe wurde mit einer intensiven Eingrünung des Gewerbetrie-
bes Rechnung getragen. 
 
Überschreitung der Grundflächenzahl nicht zulässig 
Bei den in § 17 BauNVO genannten Werten für die Grundflächenzahl in unter-
schiedlichen Baugebieten handelt es sich um Orientierungswerte, keine Grenz-
werte. Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO kann eine Überschreitung dieser Orientie-
rungswerte zugelassen werden, bei Überschreitungen mit geringfügigen Auswir-
kungen auf die natürlichen Funktionen des Bodens oder wenn die Einhaltung der 
Grenzen zu einer wesentlichen Erschwerung der zweckentsprechenden Grund-
stücksnutzung führen würde. Beide Voraussetzungen sind hier gegeben. 
 
Höhenfestsetzungen maßlos 
Das geplante Hochregallager hat eine sichtbare Wandhöhe aufgrund der leichten 
Hanglage zwischen 17 und 19 m. Das nähere Umfeld ist ebenfalls geprägt durch 
großformatige Baukörper, gestaffelte 4 bis 5-geschossige Geschosswohnungs-
bauten mit Gebäudehöhen zwischen 13 und 18 m. Prägend sind auch einzelne 
Hochhäuser an der Lützenkirchener Straße mit Höhen bis zu 28 m. Auch wenn 
das Hochregallager die unmittelbar angrenzende Bebauung um ca. 5 - 6 m über-
steigt, fällt es hinsichtlich seiner Abmessungen nicht aus dem heterogenen und 
großformatigen Baugefüge der Umgebungsbebauung im nördlichen Quettingen 
heraus. Die geplanten Kubaturen innerhalb des Sondergebiets sind aus Sicht der 
Stadt daher städtebaulich vertretbar. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt 
 

k) zu 7: Widerspruch bei maßgebendem Baugrundstück 
zwei Grundstücke nicht im Eigentum von Fa. Gierlichs 
Gemäß § 19 Abs. 3 BauNVO ist für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche 
die Fläche des Baugrundstücks maßgebend, “die im Bebauungsplan als maßge-
bend für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche festgesetzt ist“. 
Da es sich bei dem Bebauungsplan Nr. 256/II „Quettingen - Wellpappenwerk 
Gierlichs nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ um einen Ange-
botsbebauungsplan handelt, der das Plangebiet langfristig steuern soll, und das 
gesamte Plangebiet als Sondergebiet SO Wellpappenwerk festgesetzt wurde, ist 
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es sinnvoll, die Ermittlung des maßgebenden Baugrundstückes nicht von der ak-
tuellen Verfügungsgewalt über Grundstücke abhängig zu machen.  
 
Nachweis für Teilflächen 
Der Nachweis der Grundflächenzahl muss sich dann für jeden einzelnen Bauan-
trag im Plangebiet jeweils auf das Gesamtareal beziehen. 
 
Städtebaulicher Vertrag für welche Flächen? 
Das Vertragsgebiet ist im städtebaulichen Vertrag genau bezeichnet. 
 
Flurstücke/Eigentumsrecht 
Aus den Unterlagen zur Bekanntmachung und der erneuten öffentlichen Ausle-
gung geht eine klare Anstoßwirkung hervor, weil ein Geltungsbereichsplan mit 
eingetragenen Flurstücksnummern beilag. Somit können die Eigentümer der 
Flurstücke ihre Betroffenheit klar erkennen. 
 
Auskunft zu Eigentumsverhältnissen 
Die Stadt Leverkusen ist von Gesetzes wegen nicht befugt bin, die gewünschten 
Auskünfte zu erteilen. Grundstückseigentümerangaben unterliegen dem Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung nach Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 
GG, also dem Recht des Einzelnen, selbst über die Preisgabe und Verwendung 
seiner/ihrer personenbezogenen Daten zu bestimmen.  
Eigentümerangaben, und zu solchen gehören auch Flurstücknummern, dürfen 
daher nur auf Basis von § 12 Abs. 1 GBO oder § 14 Abs. 2 S. 1 Vermessungs- 
und Katastergesetz NRW bereitgestellt werden.  
 
Gemeinsam ist diesen Bestimmungen, dass das Einsichtsrecht in das Grund-
buch bzw. Liegenschaftskataster nicht unbeschränkt ist, sondern stets auf einem 
„berechtigten Interesse“ basieren muss. Ein solches ist hier weder erkennbar 
noch wird es vorgetragen.  
 
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass durch die Benennung der beiden 
angesprochenen Flurstücke die Eigentumsverhältnisse der Firma Gierlichs be-
kannt würden. Hierfür liegt der Stadt Leverkusen seitens der Eigentümer keine 
Zustimmung vor.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt 
 

l) zu 8: Strafregelungen im städtebaulichen Vertrag 
Die genaue Ausarbeitung der Regelungen im städtebaulichen Vertrag obliegen 
den Vertragsparteien. Die wesentlichen Inhalte sind allerdings bereits abge-
stimmt und Gegenstand der Erläuterungen in der Planbegründung. Hinzuweisen 
ist hier auch darauf, dass der städtebauliche Vertrag durchaus Relevanz für die 
künftigen Baugenehmigungsverfahren hat, da bei einem Bauantrag für ein Vor-
haben im Plangebiet, das den vertraglichen Regelungen widerspricht, das Sach-
bescheidungsinteresse fehlt und insoweit eine Baugenehmigung nicht erteilt wer-
den muss. 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt 
 

m) zu 9: Entwurf BPL weiterhin mangelhaft 
Kartengrundlage erfasst nicht Gebäudebestand  
im Südwesten des Plangebietes bestehen Gebäudeteile, die in der Kartengrund-
lage nicht dargestellt sind, aber in die Planzeichnung mit einer gestrichelten Linie 
übernommen wurden. Der Umstand hat aber keine Auswirkungen auf die Aussa-
gen des Bebauungsplanes.   
 
Kein ausreichender Interessenausgleich innerhalb Gemengelage  
Im Rahmen der Aufstellung des Angebots-Bebauungsplanes mit Projektbezug 
Nr. 256/II „Quettingen - nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ wur-
den die plausiblen standortbezogenen Erweiterungsabsichten des Unternehmens 
inmitten einer Gemengelage unter Berücksichtigung der berechtigten Schutzinte-
ressen der Nachbarschaft analysiert. Dabei wurden Potentiale und Restriktionen 
des Betriebsgeländes und des Betriebes der Firma Wellpappenwerk Franz Gier-
lichs GmbH & Co. KG (Bestand und Erweiterung) am Standort Quettingen darge-
stellt und mit Hilfe folgender gutachterlichen Stellungnahmen untersucht und be-
gründet: Verkehrsgutachten (Verkehrsaufkommen/-sicherheit/-lärm), Schall-
schutzgutachten (Gewerbe- und Verkehrslärm), Verschattungsstudie (Untersu-
chung Belichtungsverhältnisse in den angrenzenden Wohngebieten), Arten-
schutzrechtlicher Fachbeitrag, Altlastenuntersuchung, Umweltbericht mit 
Bilanzierung. 
Die Gutachten wurden im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange kritisch geprüft. Die vorgetragenen Anregungen und 
Auflagen wurden eingearbeitet bzw. im weiteren Verfahren berücksichtigt. 
Die abschließende Gesamtbewertung der Auswirkungen des Betriebes und sei-
ner Erweiterung kommt nach Abstimmung mit den jeweiligen Behörden und 
Fachbereichen zu dem Ergebnis, dass trotz der Gemengelage unter Würdigung 
der unterschiedlichen Umweltbereiche bei Umsetzung der genannten Aus-
gleichs- bzw. Minderungsmaßnahmen erhebliche und nachhaltige Beeinträchti-
gungen der angrenzenden Wohnbebauung nicht zu erwarten sind. Entspre-
chende Regelungen werden, soweit sie nicht bereits im Bebauungsplan enthal-
ten sind, in den städtebaulichen Vertrag aufgenommen oder wurden bereits als 
verkehrsordnende Maßnahmen beschlossen. 
Der Bebauungsplan schafft damit im Sinne einer Gesamtsteuerung einen eindeu-
tigen rechtlichen Rahmen, der die Konflikte insbesondere hinsichtlich der städte-
baulichen Integration, der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen und der 
verkehrlichen Belange klärt und im Sinne einer Konfliktbewältigung langfristig 
steuert. Damit entsteht mit der Ausübung des Entschließungs- und Gestaltungs-
ermessens durch die Stadt Leverkusen auch Planungs- und Investitionssicher-
heit für das Unternehmen unter gleichzeitiger Berücksichtigung der berechtigten 
Schutzinteressen der Nachbarschaft sowie der städtebaulichen Beweggründe 
der Stadt Leverkusen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt 
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I/A 4.  Stellungnahme 4 – Schreiben vom 06.09.2022 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

a) zu 1. Immissionsschutz 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 256/II „Quettingen – Well-
pappenwerk Gierlichs, nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ 
wurde von der ACCON Köln GmbH im August 2021 die Geräuschsituation detail-
liert gutachterlich untersucht. Gegenstand der Planung und damit auch der 
schalltechnischen Untersuchung war eine schalltechnische Gesamtbetrachtung 
des Bestandsbetriebes einschließlich der Erweiterung. Die Untersuchung des 
Gewerbelärms erfolgte auf der Grundlage der sechsten Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm – TA Lärm) die dem Schutz der Allgemeinheit und der Nach-
barschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Gewerbe- 
und Industrieanlagen dient. 
Im Rahmen der Untersuchung wurde für die bestehenden Betriebsanlagen im 
südlichen Teil des Plangebietes über genaue Messungen eine schalltechnische 
Gesamtaufnahme inklusiv aller Fensteröffnungen, Abluftanlagen, sonstigen tech-
nischen Einrichtungen durchgeführt und als detailliertes dreidimensionales Mo-
dell abgebildet. Für die Erweiterungsflächen im nördlichen Plangebiet wurde auf 
der Grundlage des konkreten Erweiterungsprojektes (Erweiterung des Lager- 
und Versandbereiches, neue Verladesituation) eine detaillierte Immissionsprog-
nose erstellt und in das Rechenmodell übernommen. Dieses beinhaltet auch Si-
cherheitszuschläge z.B. für den betriebsinternen Verkehr und maximale Schall-
leistungspegel für die Innen- und Außenquellen, so dass insgesamt von einer 
Maximalbetrachtung ausgegangen werden kann. Im unmittelbaren Umfeld des 
Betriebsgeländes wurden dann in Abstimmung mit der Unteren Immissions-
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schutzbehörde die kritischen Immissionspunkte und der zugehörige Schutzan-
spruch ermittelt und festgelegt. Die Abstimmung ergab, dass an allen benannten 
und mit der Bezirksregierung Köln festgelegten Immissionspunkten außerhalb 
des Plangebietes für den Beurteilungspegel der maßgebende Immissionsricht-
wert für Allgemeine Wohngebiete von tags 55 dB (A) und nachts 40 dB(A) einzu-
halten ist. Auf die Anwendung der Regelung für Gemengelagen gemäß 6.7 TA 
Lärm, d.h. die Festlegung von höheren zulässigen Immissionsrichtwerten in die-
sem Fall und damit eine Verringerung des Schutzanspruches der Angrenzer, 
wurde zugunsten der Nachbarschaft verzichtet.  
Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass in der betrachteten Maximalsituation 
des geplanten Endausbauzustandes die zulässigen Immissionsrichtwerte an al-
len vorgegebenen Immissionspunkten eingehalten werden können. Damit wird 
nachgewiesen, dass die Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplanes gegeben und 
ein sachgerechter Ausgleich der Interessen hinsichtlich der Lärmkonflikte mög-
lich ist.  
 
Festsetzungen zum Immissionsschutz 
Die rechtliche Sicherung der Prämissen des Schallgutachtens hinsichtlich der 
Betriebszeiten, des Fahrverbotes für LKW in der Nacht, der Riegelbebauung 
bzw. Lärmschutzwand etc. aber auch der Verkehrsführung des betriebsbezoge-
nen LKW-Verkehrs erfolgt, soweit möglich im Bebauungsplan selbst, ansonsten 
im städtebaulichen Vertrag bzw. über verkehrsrechtliche Maßnahmen. Im Bebau-
ungsplan werden insbesondere die notwendigen lärmabschirmenden Maßnah-
men im Bereich des Ladehofes über Baulinien und Mindestwandhöhen festge-
setzt.  Auf eine Gliederung des Plangebietes und die Berechnung von Lärmemis-
sionskontingenten nach DIN 45691 wurde verzichtet. Aufgrund der geringen 
Größe des überwiegend voll entwickelten Plangebietes und der Eigentums- und 
Betriebssituation (nur ein Eigentümer, nur ein Betrieb) ist die detaillierte, am Be-
stand und der konkreten Planung orientierte Gesamtbetrachtung nach TA Lärm 
im Sinne des Immissionsschutzes aber auch der betrieblichen Planungssicher-
heit zielführender, als die Bildung eines verbindlichen, flächenhaften Verteilungs-
schlüssels von fiktiven Schallquellen. 
Eine Festsetzung von sogenannten „Zaunwerten“, also Summenpegeln für meh-
rere Anlagen im Grenzbereich ist hingegen unzulässig, weil mit ihm nur ein Im-
missionsgeschehen gekennzeichnet wird, das von unterschiedlichen Anlagen ge-
meinsam bestimmt wird. Es ist damit aber nicht geklärt, welche Emissionen von 
einer einzelnen Anlage oder einem einzelnen Betrieb ausgehen dürfen. Es 
müsste also die Emissionsgrenzwerte das Emissionsverhalten jeder einzelnen 
Anlage in dem betreffenden Gebiet verbindlich geregelt werden. Dies ist hier 
aber nicht realisierbar. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt 
 

b) Einschränkung der Wohnbauentwicklung / heranrückendes Gewerbe 
Der südliche Teil des Plangebietes ist schon seit ca. 115 Jahren gewerblich 
durch das Wellpappenwerk genutzt. Das Werk gehört damit zu den ersten größe-
ren baulichen Maßnahmen im Stadtteil Quettingen. Ausgehend von dem Haupt-
gebäude mit Verwaltung an der Herderstraße hat sich der Betrieb dann im Laufe 
der Zeit schrittweise Richtung Norden entwickelt. Die anfängliche Solitärlage des 
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Betriebsgeländes wurde ab den fünfziger Jahren zunehmend durch im Umfeld 
entstehende Wohnbebauung aufgehoben und es entstand die heutige, das Ge-
biet prägende Gemengelage. Heute ist das Plangebiet im Westen, Norden und 
Osten unmittelbar von Geschosswohnungsbauten umgeben, die ihrerseits be-
reits bis auf die Abstandsfläche an die Grenze zum Betriebsgelände herange-
rückt sind. Die in Abstimmung mit der Unteren Immissionsschutzbehörde festge-
legten kritischen Immissionspunkte zur Abschätzung der Lärmkonflikte sind so 
gewählt, dass sie so nah wie möglich an der Grenze und den kritischen Emissi-
onsorten liegen. Wenn also an den gewählten Immissionspunkten die Grenz-
werte eingehalten bzw. wie an den nördlichen bzw. nordöstlich zwischen 4 und 
14 dB(A) unterschritten werden, dann kann davon ausgegangen werden, dass 
dies auch für Immissionspunkte in potentiellen Entwicklungsflächen zwischen 
den Häusern gilt, die maximal gleichweit von den Emissionsorten entfernt sein 
können. Eine Einschränkung von Potentialflächen durch die Erweiterung des Ge-
werbebetriebes ist insofern nicht erkennbar. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt 
 

c)  zu 3./ 4.  Nebeneinander v. Wohnen und Gewerbe / Grundstücksausnutzung 
Ausgangslage 
Die kritisierten Festsetzungen zur Höhen- und Flächenentwicklung resultieren 
aus dem Umstand, dass der Betrieb an dem Standort schon seit über hundert 
Jahren existiert und die Prüfung von Standortverlagerungen keine für den Betrieb 
geeignete und zumutbare Alternative aufgezeigt hat. Daraufhin wurde entschie-
den den vorhandenen Standort ergänzend zu den Bestandsgebäuden mit flä-
chensparenden Maßnahmen wie einem Hochregallager aber auch einer hohen 
Grundstücksausnutzung weiterzuentwickeln. 
 
Hohe Grundflächenzahl 
Daraus resultiert die Festsetzung einer hohen Grundflächenzahl und die Zulas-
sung von Überschreitungen. Die Forderung nach einer gleichen Grundflächen-
zahl für Gewerbe und Wohnen wird diesen Umständen und Rahmenbedingun-
gen nicht gerecht. 
 
Höhenfestsetzungen  
Aus oben genannten Umständen resultieren auch die Höhenfestsetzungen. Das 
geplante Hochregallager hat eine sichtbare Wandhöhe aufgrund der leichten 
Hanglage zwischen 17 und 19 m. Das nähere Umfeld ist ebenfalls geprägt durch 
großformatige Baukörper, gestaffelte 4 bis 5-geschossige Geschosswohnungs-
bauten mit Gebäudehöhen zwischen 13 und 18 m. Prägend sind auch einzelne 
Hochhäuser an der Lützenkirchener Straße mit Höhen bis zu 28 m. Auch wenn 
das Hochregallager die unmittelbar angrenzende Bebauung um ca. 5 - 6 m über-
steigt, fällt es hinsichtlich seiner Abmessungen nicht aus dem heterogenen und 
großformatigen Baugefüge der Umgebungsbebauung im nördlichen Quettingen 
heraus. Die geplanten Kubaturen innerhalb des Sondergebiets sind aus Sicht der 
Stadt daher städtebaulich vertretbar. 
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Verschattung von Wohnräumen 
Bzgl. der Gefahr einer Verschattung durch das Hochregallager liegen die Wohn-
gebäude an der Stettiner Straße 9,11,13 am ungünstigsten. Das Hochregallager 
liegt südöstlich zu diesen Wohngebäuden. Aufgrund dieser Lage werden einige 
wenn auch nur wenige Aufenthaltsräume auf der Ostseite dieser Gebäude durch 
das Hochregallager verschattet. Da alle Wohnungen in diesen Gebäuden nach 
Westen orientiert sind, liegen auf der Ostseite im Wesentlichen Schlafräume und 
Kinder-/ Arbeitszimmer. Die Verschattungsstudie zeigt, dass am Stichtag 
21.März lediglich von ca. 8 Uhr bis ca. 9 Uhr 30 einige Räume durch das Hochre-
gallager verschattet werden. Sie sind aber von da ab bis ca. 12 Uhr uneinge-
schränkt besonnt. Insgesamt verdeutlichen die durchgeführte Verschattungsstu-
die und die ergänzenden Untersuchungen von Oktober 2020, insbesondere zum 
17. Januar, dass die nach den entsprechenden Regelwerken für gesunde Wohn-
verhältnisse erforderliche Besonnungsdauer in allen an das Plangebiet angren-
zenden Gebäuden eingehalten wird. 
 
Attraktives Wohnumfeld 
Um die Erweiterung des Gewerbebetriebes besser in das vorhandene Wohnum-
feld zu integrieren, setzt der Bebauungsplan umfangreichen Begrünungsmaß-
nahmen (Baumreihen, Sträucher, Dachbegrünungen etc.) und eine zurückhal-
tende farbliche Gestaltung der Gebäude fest. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt 
 

d) zu 5. Niederschlagswasserbeseitigung 
Das auf den neu geplanten Dachflächen anfallende Niederschlagswasser soll mit 
teilweiser Dachbegrünung und Versickerung naturnah im Plangebiet bewirtschaf-
tet werden. Die im Juli 2020 von HYDR.O Geologen und Ingenieure durchgeführ-
ten Versickerungsversuche kommen zu dem Ergebnis, dass eine ausreichende 
Durchlässigkeit der Böden und ein ausreichender Grundwasserflurabstand gege-
ben ist. Die ungefähre Größe und Lage der Versickerungsanlagen wurde in der 
Planzeichnung nachrichtlich dargestellt. Die genaue Größe ergibt sich im Rah-
men der wasserrechtlichen Genehmigung. Die erforderlichen Grenzabstände 
werden bei der Anlage beachtet. 
 
Überflutungsschutznachweis 
Ein Nachweis zum Überflutungsschutz wird im Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahrens erbracht. Bereits eine überschlägige Prüfung hat ergeben, dass über 
die geplanten Muldensysteme und ggfls. eine entsprechende bauliche Ausbil-
dung des Ladehofes auch der Überflutungsschutz bewältigt werden kann. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt 

 
e) zu 6. bezahlbarer Wohnraum / Pflegekosten Eingrünung 

Die Errichtung und Pflege der Eingrünungsmaßnahmen obliegt der Firma Well-
pappenwerk Franz Gierlichs GmbH & Co. KG. Bei der Anpflanzung und Pflege 



 
Bebauungsplan Nr. 256/II „Quettingen - Wellpappenwerk Gierlichs nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“                                              

Seite 34/113 

werden die Grenzabstände und Regelungen aus dem Nachbarschaftsrecht be-
achtet. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt 
 

f) Berechtigte Interessen des Wohnumfeldes 
Im Rahmen der Aufstellung des Angebots-Bebauungsplanes mit Projektbezug 
Nr. 256/II „Quettingen - nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ wur-
den die plausiblen standortbezogenen Erweiterungsabsichten des Unternehmens 
inmitten einer Gemengelage unter Berücksichtigung der berechtigten Schutzinte-
ressen der Nachbarschaft analysiert. Dabei wurden Potentiale und Restriktionen 
des Betriebsgeländes und des Betriebes der Firma Wellpappenwerk Franz Gier-
lichs GmbH & Co. KG (Bestand und Erweiterung) am Standort Quettingen darge-
stellt und mit Hilfe folgender gutachterlichen Stellungnahmen untersucht und be-
gründet: 
• Verkehrsgutachten (Verkehrsaufkommen/-sicherheit/-lärm) 
• Schallschutzgutachten (Gewerbe- und Verkehrslärm) 
• Verschattungsstudie (Untersuchung Belichtungsverhältnisse in den angren-
zenden Wohngebieten) 
• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
• Altlastenuntersuchung 
• Umweltbericht mit Bilanzierung 
Die Gutachten wurden im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange kritisch geprüft. Die vorgetragenen Anregungen und 
Auflagen wurden eingearbeitet bzw. im weiteren Verfahren berücksichtigt. 
Die abschließende Gesamtbewertung der Auswirkungen des Betriebes und sei-
ner Erweiterung kommt nach Abstimmung mit den jeweiligen Behörden und 
Fachbereichen zu dem Ergebnis, dass trotz der Gemengelage unter Würdigung 
der unterschiedlichen Umweltbereiche bei Umsetzung der genannten Aus-
gleichs- bzw. Minderungsmaßnahmen erhebliche und nachhaltige Beeinträchti-
gungen der angrenzenden Wohnbebauung nicht zu erwarten sind. Entspre-
chende Regelungen werden, soweit sie nicht bereits im Bebauungsplan enthal-
ten sind, in den städtebaulichen Vertrag aufgenommen oder wurden bereits als 
verkehrsordnende Maßnahmen beschlossen. 
Der Bebauungsplan schafft damit im Sinne einer Gesamtsteuerung einen eindeu-
tigen rechtlichen Rahmen, der die Konflikte insbesondere hinsichtlich der städte-
baulichen Integration, der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen und der 
verkehrlichen Belange klärt und im Sinne einer Konfliktbewältigung langfristig 
steuert. Damit entsteht mit der Ausübung des Entschließungs- und Gestaltungs-
ermessens durch die Stadt Leverkusen auch Planungs- und Investitionssicher-
heit für das Unternehmen unter gleichzeitiger Berücksichtigung der berechtigten 
Schutzinteressen der Nachbarschaft sowie der städtebaulichen Beweggründe 
der Stadt Leverkusen 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt 

 
  



 
Bebauungsplan Nr. 256/II „Quettingen - Wellpappenwerk Gierlichs nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“                                              

Seite 35/113 

 
I/A 5. Stellungnahme 5 – Schreiben vom 05.09.2022 
 

 
 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

a) Zustimmung Eingabe/Stellungnahme 3 
Die eingereichte Eingabe ist identisch mit der – Sammelschreiben vom 
05.09.2022. Auf diese wird an dieser Stelle verwiesen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung. 
siehe Beschlussvorschläge zu Stellungnahme 3. 
 

b) Verkehrsbelastung  
durch Schwerverkehr im Bestand bereits hoch 
Die in der Verkehrsuntersuchung prognostizierte KFZ-Verkehrsstärke beträgt auf 
der Maurinusstraße im Norden ca. 2.500 KFZ und im Süden ca. 3.200 KFZ mit 
einem Schwerverkehrsanteil von rund 1% bis 3%. Entsprechend den verkehrs-
technischen Richtlinien (vgl. Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen - RASt 
06) handelt es sich bei den ermittelten Prognosewerten um keine außergewöhn-
lich hohen Werte für innerstädtische Quartiersstraßen, die durch anliegende 
Wohnnutzung geprägt sind.  
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zukünftiger Schwerverkehr unzumutbar 
In der Maximalvariante ist im Schwerverkehr durch die Betriebserweiterung eine 
Steigerung von bisher 52 LKW-Fahrten auf maximal 78 LKW-Fahrten, überwie-
gend mit Sattelzügen zu erwarten, also knapp 50 % der befürchteten Erhöhung.  
Die im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 256/II „Quettingen – 
Wellpappenwerk Gierlichs, nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ 
von der ACCON Köln GmbH im August 2021 durchgeführte schalltechnische Un-
tersuchung und die ergänzende Stellungnahme vom April 2022 hat auch die Zu-
nahme des Verkehrslärms insbesondere durch die Geräuschimmissionen des 
dem Betrieb zuzuordnenden Fahrzeugverkehrs auf der öffentlichen Straße gut-
achterlich untersucht.  
Die Untersuchung kommt bezüglich der Beurteilung der Auswirkungen des be-
triebsbedingten Fahrzeugverkehrs gemäß Nummer 7.4 TA Lärm zu dem Ergeb-
nis, dass das Kriterium der Erhöhung des Beurteilungspegels der Verkehrsgeräu-
sche um mindestens 3 dB(A) auch in der betrachteten Maximalsituation und bei 
Realisierung der Variante 3 der Verkehrsführung deutlich unterschritten wird und 
damit weitere Maßnahmen nicht erforderlich sind.  
Die auf den Verkehrsgutachten und Berechnungen zu Abschnitt 7.4 TA Lärm 
(Variante 3) aufbauende und nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Stra-
ßen – Ausgabe 2019 – RLS-19 erfolgte Ermittlung der Immissionspegel im nördli-
chen Abschnitt der Maurinusstraße ergibt maximale Beurteilungspegel von 61 dB 
(A) tagsüber an den nahegelegensten Fenstern der unmittelbar angrenzenden 
Wohnbebauung ohne Berücksichtigung des Verkehrs der Firma Gierlichs. Der 
betriebsbedingte Verkehr der Firma Gierlichs erhöht diesen Wert um 1,6 dB(A) 
auf maximal 63 dB(A). Ein Vergleich der oben genannten Beurteilungspegel in 
der Maurinusstraße mit den Orientierungswerten der DIN 18005 „Schallschutz im 
Städtebau“ Beiblatt 1, hier: allgemeines Wohngebiet 55 dB(A) Tag und 45 dB(A) 
Nacht, ergibt, dass die Maurinusstraße bereits im Ausgangszustand lärmvorbe-
lastet ist. Die im Rahmen der ergänzenden Stellungnahme ermittelten Beurtei-
lungspegel überschreiten die Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete 
schon im Ausgangszustand tagsüber mit maximal 6 dB(A) und mit 8 dB(A) im 
Falle der Gesamtbetrachtung, also unter Mitberücksichtigung des betriebsbe-
dingten Verkehrsaufkommens. Es wird deutlich, dass die Orientierungswerte un-
abhängig von dem betriebsbedingten Verkehrsaufkommen aufgrund der Ver-
kehrslärm-Vorbelastung besonders durch die teilweise dicht an der Straße ste-
hende Blockrandbebauung nicht eingehalten werden können. Aber die Werte zei-
gen auch, dass die vom Bundesverwaltungsgericht (Beschl. vom 25.04.2018 – 9 
A 16.16 -) für die Fachplanung angenommenen und hier zur Orientierung mittel-
bar herangezogenen geringeren Zumutbarkeitsschwellenwerte für Verkehrslärm 
von 67 dB(A) am Tage auch bei Umsetzung der Maximalvariante deutlich unter-
schritten werden. Unter Berücksichtigung der Tatsachen, dass von den stärkeren 
Überschreitungen lediglich vier Häuser im nördlichen Straßenabschnitt der Mau-
rinusstraße betroffen sind, die Überschreitungen an den übrigen etwas von der 
Straße zurückstehenden Gebäuden deutlich geringer ausfallen, die Verkehrs-
lärmbelastung in der südlichen Maurinusstraße deutlich zurückgeht und das 
Nachtfahrverbot für LKW in der Maurinusstraße die nächtliche Verkehrslärmbe-
lastung mindert, sind die Überschreitungen der Orientierungswerte insgesamt für 
einen innerstädtischen Bereich bzw. eine faktische Gemengelage (Orientierungs-
wert für Mischgebiete 60 dB(A) Tag) in der Abwägung mit den Planungszielen 
und den fehlenden Planungsalternativen aus Sicht der Stadt vertretbar. Um das 
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Nachtfahrverbot einzuhalten, hat die Firma Wellpappenwerk Franz Gierlichs 
GmbH & Co. KG Lkw-Stellplätze im Gewerbegebiet Fixheide angemietet. Die be-
triebsbedingt notwendigen Lkw-Fahrten zwischen 22 Uhr und 6 Uhr starten bzw. 
enden dort. Die Einhaltung der Voraussetzungen für dieses Ergebnis - die Be-
rücksichtigung der Betriebszeiten, die maximalen betrieblichen LKW-Bewegun-
gen und die verkehrslenkenden Maßnahmen – werden in den städtebaulichen 
Vertrag aufgenommen bzw. über verkehrsrechtliche Maßnahmen sichergestellt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt 

c) Hochregallager verschattet Wohnbebauung 
Um gravierende negative Auswirkungen insbesondere des projektierten Hochre-
gallagers auf die Besonnungs- und Verschattungssituation der angrenzenden 
Wohnbebauung auszuschließen, wurde im Januar bzw. Oktober 2020 eine Ver-
schattungsstudie erstellt. Die Studie zeigt, dass aufgrund der Lage des Hochre-
gallagers südöstlich zu den ggf. betroffenen Wohngebäuden nur wenige Aufent-
haltsräume auf der Ostseite der ansonsten nach Westen orientierten Wohnungen 
kurzzeitig durch das Hochregallager verschattet sind. Insgesamt kommt die Stu-
die zu dem Ergebnis, dass aufgrund der Neubebauung keine gravierenden Aus-
wirkungen auf die angrenzenden Wohnungen durch Verschattungen zu erwarten 
sind und die nach den entsprechenden Regelwerken für gesunde Wohnverhält-
nisse erforderliche Besonnungsdauer in allen angrenzenden Gebäuden auch 
nach Realisierung deutlich gegeben ist. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt 

d)  Gefährdung der Verkehrssicherheit  
Um die negativen Folgen der Zunahme des Schwerverkehrs hinsichtlich der 
Lärmbelastung, der Leistungsfähigkeit aber auch der Verkehrssicherheit zu mini-
mieren, sind im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes unterschiedliche 
Varianten der Verkehrsführung untersucht worden. Insgesamt wurde der Vari-
ante 3 der Vorzug zu geben. Die Variante 3 regelt die Erschließung so, dass die 
gesamte LKW-An- und Ablieferung des Betriebes über den nördlichen Teil der 
Maurinusstraße und weiter über die Lützenkirchener Straße/ Berliner Platz/Bon-
ner Straße abgewickelt wird. In der Folge sinkt in der südlichen Maurinusstraße 
der Schwerverkehr gegenüber der Analyse deutlich auf 3 SV-Fahrten/24h (Ana-
lyse: 44 SV/24h) ab und erhöht damit hier die Verkehrssicherheit signifikant. In 
der nördlichen Maurinusstraße wird ein Zuwachs von 15 SV-Fahrten/24h auf 82 
SV-Fahrten/24h erfolgen. Mit der Verlagerung der Längsparker im öffentlichen 
Straßenraum zwischen Werkszufahrt und nördlicher Plangebietsgrenze kann auf 
diesem Straßenabschnitt ein regelgerechter und verkehrssicherer Straßenraum 
entstehen. 
Die Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II hat am 18.07.2022 die abschlie-
ßende Entscheidung über die Auswahl der Varianten getroffen und sich für die 
Umsetzung der Variante 3 bei Realisierung des Bebauungsplanes Nr. 256/II 
„Quettingen-nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ entschieden. 
Die weitere rechtliche Sicherung der gewählten Variante der Verkehrsführung 
des betriebsbezogenen LKW-Verkehrs erfolgt im städtebaulichen Vertrag bzw. 
durch die Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen. Mit dieser Steuerung 
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auch des planexternen aber betriebsbezogenen Verkehrs wird dem Planungsziel 
der Gesamtsteuerung des bestehenden Betriebsstandortes in Form des Aus-
gleichs der Anforderungen der Unternehmenserweiterung und der Schutzinteres-
sen der Nachbarschaft inmitten einer Gemengelage Rechnung getragen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt 
 

e) Wertverlust der Immobilie unabschätzbar 
Die oben unter b) gemachten Erläuterungen zeigen, dass die Orientierungswerte 
unabhängig von dem betriebsbedingten Verkehrsaufkommen aufgrund der Ver-
kehrslärm-Vorbelastung besonders durch die teilweise dicht an der Straße ste-
hende Blockrandbebauung nicht eingehalten werden können. D.h. die Maurinus-
straße ist auch ohne Berücksichtigung des Verkehrs der Firma Gierlichs bereits 
lärmvorbelastet. Der betriebsbedingte Verkehr der Firma Gierlichs erhöht die Im-
missionspegel im nördlichen Abschnitt lediglich um 1,6 dB(A). Im südlichen Teil 
gehen die Immissionspegel durch die Umsetzung der Variante 3 sogar zurück. 
Unter zusätzlicher Berücksichtigung, dass bei der Ermittlung des Verkehrswertes 
die Lärmbelastung lediglich ein Faktor von mehreren darstellt und eine Grundbe-
wertung der Immissionssituation in der Regel bereits in den zugrundeliegenden 
Bodenrichtwerten enthalten ist, sind Ansätze für eine massive Wertveränderung 
der Immobilien im Umfeld bei Umsetzung der Planung nicht erkennbar. Zudem 
ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass ein (hier unterstellter) Wertverlust ei-
nes außerhalb des Plangebiets gelegenen Grundstücks als solcher grundsätzlich 
keinen abwägungserheblichen Belang darstellt.   

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

 

f) Schutzgüter Umwelt und Mensch nicht ausreichend berücksichtigt 
Im Rahmen der Aufstellung des Angebots-Bebauungsplanes mit Projektbezug 
Nr. 256/II „Quettingen - nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ wur-
den die plausiblen standortbezogenen Erweiterungsabsichten des Unternehmens 
inmitten einer Gemengelage unter Berücksichtigung der berechtigten Schutzinte-
ressen der Nachbarschaft analysiert. Dabei wurden Potentiale und Restriktionen 
des Betriebsgeländes und des Betriebes der Firma Wellpappen-werk Franz Gier-
lichs GmbH & Co. KG (Bestand und Erweiterung) am Standort Quettingen darge-
stellt und mit Hilfe folgender gutachterlichen Stellungnahmen untersucht und be-
gründet: 
• Verkehrsgutachten (Verkehrsaufkommen/-sicherheit/-lärm) 
• Schallschutzgutachten (Gewerbe- und Verkehrslärm) 
• Verschattungsstudie (Untersuchung Belichtungsverhältnisse in den angren-
zenden Wohngebieten) 
• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
• Altlastenuntersuchung 
• Umweltbericht mit Bilanzierung 
Die Gutachten wurden im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange kritisch geprüft. Die vorgetragenen Anregungen und 
Auflagen wurden eingearbeitet bzw. im weiteren Verfahren berücksichtigt. 
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Die abschließende Gesamtbewertung der Auswirkungen des Betriebes und sei-
ner Erweiterung kommt nach Abstimmung mit den jeweiligen Behörden und 
Fachbereichen zu dem Ergebnis, dass trotz der Gemengelage unter Würdigung 
der unterschiedlichen Umweltbereiche bei Umsetzung der genannten Aus-
gleichs- bzw. Minderungsmaßnahmen erhebliche und nachhaltige Beeinträchti-
gungen der angrenzenden Wohnbebauung aber auch der genannten Schutzgü-
ter nicht zu erwarten sind. Entsprechende Regelungen werden, soweit sie nicht 
bereits im Bebauungsplan enthalten sind, in den städtebaulichen Vertrag aufge-
nommen oder wurden bereits als verkehrsordnende Maßnahmen beschlossen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt 
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I/A 6.  Stellungnahme 6 – Schreiben vom 06.09.2022  
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die eingereichte Eingabe ist identisch mit der Stellungnahme 3 – Sammelschreiben 
vom 05.09.2022. Auf diese wird an dieser Stelle verwiesen.  

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung. 
siehe Beschlussvorschläge zu Stellungnahme 3  
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I/A 7.  Stellungnahme 7 – Schreiben vom 07.09.2022  
 
 

 
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die eingereichte Eingabe ist identisch mit der Stellungnahme 3 – Sammelschreiben 
vom 05.09.2022. Auf diese wird an dieser Stelle verwiesen.  

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung. 
siehe Beschlussvorschläge zu Stellungnahme 3  
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I/A 8.  Stellungnahme 8 – Schreiben vom 07.09.2022  
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

a) Verschlechterung Verkehrssicherheit 
Die durchgeführte Verkehrsuntersuchung kommt zu folgendem Ergebnis. Am 
Knotenpunkt Lützenkirchener Straße / Maurinusstraße sind keine Verkehrsprob-
leme bekannt. Insbesondere ist der Knotenpunkt in Bezug auf Verkehrsunfälle 
unauffällig. Der zusätzliche Pkw- und Schwerverkehr der Firma Gierlichs kann 
hier leistungsfähig und verkehrssicher abgewickelt werden.  
Um die negativen Folgen der Zunahme des Schwerverkehrs hinsichtlich der 
Lärmbelastung, der Leistungsfähigkeit aber auch der Verkehrssicherheit zu mini-
mieren, sind im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes unterschiedliche 
Varianten der Verkehrsführung untersucht worden. Insgesamt wurde der Vari-
ante 3 der Vorzug zu geben. Die Variante 3 regelt die Erschließung so, dass die 
gesamte LKW-An- und Ablieferung des Betriebes über den nördlichen Teil der 
Maurinusstraße und weiter über die Lützenkirchener Straße/ Berliner Platz/Bon-
ner Straße abgewickelt wird. In der Folge sinkt in der südlichen Maurinusstraße 
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der Schwerverkehr gegenüber der Analyse deutlich auf 3 SV-Fahrten/24h (Ana-
lyse: 44 SV/24h) ab und erhöht damit hier die Verkehrssicherheit signifikant. In 
der nördlichen Maurinusstraße wird ein Zuwachs von 15 SV-Fahrten/24h auf 82 
SV-Fahrten/24h erfolgen. Mit der Verlagerung der Längsparker im öffentlichen 
Straßenraum zwischen Werkszufahrt und nördlicher Plangebietsgrenze kann auf 
diesem Straßenabschnitt ein regelgerechter und verkehrssicherer Straßenraum 
entstehen. Aufgrund der großzügigen Fahrbahnbreite im Ausfahrtsbereich ist 
eine Begegnung LKW-PKW gut möglich und ein zukünftiges Ausweichen auf den 
Bürgersteig kann vermieden werden. 
Die Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II hat am 18.07.2022 die abschlie-
ßende Entscheidung über die Auswahl der Varianten getroffen und sich für die 
Umsetzung der Variante 3 bei Realisierung des Bebauungsplanes Nr. 256/II 
„Quettingen-nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ entschieden. 
Die weitere rechtliche Sicherung der gewählten Variante der Verkehrsführung 
des betriebsbezogenen LKW-Verkehrs erfolgt im städtebaulichen Vertrag bzw. 
durch die Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen. Mit dieser Steuerung 
auch des planexternen aber betriebsbezogenen Verkehrs wird dem Planungsziel 
der Gesamtsteuerung des bestehenden Betriebsstandortes in Form des Aus-
gleichs der Anforderungen der Unternehmenserweiterung und der Schutzinteres-
sen der Nachbarschaft inmitten einer Gemengelage Rechnung getragen. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 

b) Schwerlastverkehr löst Straßenausbaubeiträge  
Grundsätzlich obliegen gemäß der gültigen Satzung der Stadt Leverkusen über 
die Anstalt des öffentlichen Rechts „Technische Betriebe Leverkusen“ die Ver-
kehrssicherungspflicht und die Unterhaltung der öffentlichen Straßen den Techni-
schen Betrieben der Stadt Leverkusen AöR (TBL). Daher werden seitens den 
TBL alle öffentlichen Straßen je nach Bedeutung im Verkehrsnetz und Auslas-
tung in regelmäßigen Abständen entsprechend kontrolliert und instandgehalten. 
Diese Instandsetzungen werden durch die TBL getragen und sind für die Anlie-
ger kostenfrei. Bei grundhaften Erneuerungen nach Ablauf der Nutzungsdauern 
(je nach Straßenart zwischen 30 und 50 Jahren) müssen Straßenbaubeiträge 
nach § 8 Kommunalabgabegesetz NRW erhoben werden. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

c) Verlust Frischluftschneise 
In den Umweltthemenkarten des Landes Nordrhein-Westfalen (UVO-Umweltda-
ten vor Ort), welche die lokale Umweltsituation darstellt, liegt das Plangebiet be-
zogen auf das Klima am östlichen Rande der niederrheinischen Bucht. Das Plan-
gebiet selbst mit seinem Umfeld wird in den Klimakarten mit der Darstellung der 
mittleren Temperatur der letzten Jahrzehnte nicht als Kaltluftinsel dargestellt. Sie 
ist auch nicht Bestandteil einer Frischluftschneise. Auf dieser Grundlage lässt 
sich sagen, dass die zur Bebauung anstehende Firmenfreifläche (ca. 12.500 m²) 
zwar eine gewisse thermische Ausgleichsfunktion durch geringere Aufheizung 
und Verdunstungskühlung aufweist, aber aufgrund der im städtischen Kontext 
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vergleichsweise geringen Größe und der Ausgestaltung als reine Rasenfläche 
keine übergeordnete stadtklimatische Wirkung für den Stadtteil entfaltet.  
Die faktische Erhöhung der Grundstücksversiegelung im Plangebiet durch zu-
sätzliche Bebauung führt grundsätzlich zu einer ökologischen Verschlechterung 
der Wärmelast. Durch die umfänglichen (Dach-)Begrünungen wird eine Reduzie-
rung der Wärmelast erreicht. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

 

d) Überflutungsschutznachweis 
Eine erste überschlägige Prüfung hinsichtlich des Überflutungsschutzes hat erge-
ben, dass über die geplanten Muldensysteme und ggfls. eine entsprechende 
bauliche Ausbildung des Ladehofes auch der Überflutungsschutz bewältigt wer-
den kann. Der genaue Nachweis erfolgt im Rahmen des Baugenehmigungsver-
fahrens. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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I/A 9.  Stellungnahme 9 – Schreiben vom 06.09.2022  
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die eingereichte Eingabe ist identisch mit der Stellungnahme 3 – Sammelschreiben 
vom 05.09.2022. Auf diese wird an dieser Stelle verwiesen.  

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung. 
siehe Beschlussvorschläge zu Stellungnahme 3  
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I/A 10.  Stellungnahme 10 – Schreiben vom 06.09.2022  
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die eingereichte Eingabe ist identisch mit der Stellungnahme 3 – Sammelschreiben 
vom 05.09.2022. Auf diese wird an dieser Stelle verwiesen.  

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung. 
siehe Beschlussvorschläge zu Stellungnahme 3  
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I/A 11.  Stellungnahme 11 – Schreiben vom 05.09.2022  
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die eingereichte Eingabe ist identisch mit der Stellungnahme 3 – Sammelschreiben 
vom 05.09.2022. Auf diese wird an dieser Stelle verwiesen.  

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung. 
siehe Beschlussvorschläge zu Stellungnahme 3  
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I/A 12.  Stellungnahme 12 – Schreiben vom 05.09.2022  
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die eingereichte Eingabe ist identisch mit der Stellungnahme 3 – Sammelschreiben 
vom 05.09.2022. Auf diese wird an dieser Stelle verwiesen.  

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung. 
siehe Beschlussvorschläge zu Stellungnahme 3  
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I/A 13.  Stellungnahme 13 – Schreiben Klimaliste vom 24.07.2022  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

a) Verkehrsführungsvariante verstößt gegen geltendes Recht 
Straßenprofil für Schwerverkehr nicht geeignet / Keine Tempo 30 Zone 
Grundsätzlich ist das Straßenprofil der Maurinusstraße mit einer Fahrbahnbreite 
von 7 m auch für den Schwerverkehr geeignet. Durch die Zulassung des Geh-
wegparkens und die Einengung der Fahrbahn auf 5 m insbesondere im südlichen 
Teil der Maurinusstraße ist der Begegnungsfall LKW-PKW nur bei sehr langsa-
mem aneinander Vorbeifahren möglich und damit die Eignung für den Schwer-
verkehr eingeschränkt. Mit der Entscheidung für die Verkehrsführungsvariante 3 
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und die Verlagerung der Längsparker im öffentlichen Straßenraum zwischen 
Werkszufahrt und nördlicher Plangebietsgrenze kann auf diesem Straßenab-
schnitt der Maurinusstraße ein regelgerechter und verkehrssicherer Straßenraum 
entstehen der auch dem zukünftigen Verkehrsaufkommen der Firma Gierlichs 
und den Anforderungen an eine Tempo 30 Zone gerecht wird. 
 
Kopplung Verkehrsmaßnahme an den Bebauungsplan nicht zulässig 
Gemäß §1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB sind die Belange des Personen- und Güterver-
kehrs etc. bei der Aufstellung der Bauleitpläne besonders zu berücksichtigen. 
Gemäß §9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB können im Bebauungsplan die Verkehrsflächen, 
auch als öffentliche oder private Flächen, festgesetzt werden. Darüber hinaus 
lässt das das Gebot der Konfliktbewältigung aus § 1 Abs. 7 BauGB es nicht nur 
zu, sondern erfordert sogar, dass auch Ausbaumaßnahmen an Verkehrsflächen 
und verkehrsregelnde Maßnahmen außerhalb des Plangebietes im Zusammen-
hang mit der Aufstellung eines Bebauungsplans festgelegt werden, wenn dies 
zur Bewältigung planbedingter Mehrverkehre erforderlich ist. So wird auch hier 
verfahren. Ein Verstoß gegen ein etwaiges Koppelungsverbot besteht nicht. 
 
Maßnahmen an öffentlichen Straßen müssen ausschließlich Gemeinwohl dienen 
Gemäß §1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne öffentliche 
und private Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Die 
Abwägung der unterschiedlichen Belange und der geprüften, in Betracht kom-
menden anderweitigen Planungsmöglichkeiten und die endgültige Entscheidung 
über den gewählten Plan obliegt den politischen Gremien als Plangeber. Auch 
bauliche Maßnahmen an Straßen, welche für die Umsetzung eines privaten Vor-
habens notwendig werden, können durchaus im öffentlichen Interesse stehen. 
So ist es auch im vorliegenden Fall. Die Aussage ist also falsch. 
 
Erweiterung Fa. Gierlichs aufgrund Verkehrssituation nicht genehmigungsfähig 
Die Gutachten und Untersuchungen im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs-
planes kommen zu dem Ergebnis, dass durch die Festlegung der Verkehrsfüh-
rung (Variante 3) und die Aufweitung der Fahrbahn im nördlichen Abschnitt der 
Maurinusstraße der zukünftige Verkehr der Firma Gierlichs ausreichend regel-
konform, verkehrssicher, flüssig und verträglich abgewickelt werden kann. Daher 
stehen mit Rechtskraft des Bebauungsplanes und Abschluss des städtebauli-
chen Vertrages verkehrliche Belange einer Genehmigung nicht mehr entgegen.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 

b) Bebauungsplan bedeutet Verschlechterung für Wohnumfeld 
Weitere wohnbauliche Entwicklung werden verhindert 
Mit dem Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 256/II „Quettingen - Well-
pappenwerk Gierlichs nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ steht 
dieses Gebiet für eine wohnbauliche Entwicklung nicht mehr zur Verfügung. Un-
geachtet dessen existieren aber im Umfeld zahlreiche Flächen, auf denen eine 
Nachverdichtung durch ergänzende Wohnbebauung erfolgen kann.  
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Schallschutzmaßnahmen werden erst sukzessive umgesetzt  
Bauleitplanung bereitet Bebauungen vor, schafft aber keine eigentlichen Bau-
rechte. Die aufgrund der schalltechnischen Untersuchung aufgedeckten Lärm-
konflikte und deren Lösungen wurden über Baulinien und Mindesthöhen etc. so-
weit wie möglich im Bebauungsplan festgeschrieben und damit bewältigt. Er-
gänzt wird dies durch Auflagen im städtebaulichen Vertrag zu Bauabschnitten 
und der Errichtung von Lärmschutzwänden falls Halle 2 später gebaut wird. Zu-
sätzlich ist die Einhaltung der schalltechnischen Vorschriften dadurch sicherge-
stellt, dass die eigentliche Umsetzung im Rahmen des Planvollzugs auf der 
Grundlage einer eigenen Baugenehmigung mit einer dem konkreten Bauvorha-
ben entsprechenden schalltechnischen Untersuchung und daraus resultierenden 
Auflagen erfolgt.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
                                        

c)  Umweltbelange werden nicht ausreichend berücksichtigt 
Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich  
Wird ausschließlich Wellpappe hergestellt, wie in diesem Fall, ist weder die 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Ziffer 6.2 der Anlage 1 
zum UVPG noch eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung erforderlich. So-
wohl die bestehende Anlage als auch die geplante Erweiterung sind weder in der 
Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeit (UVPG) noch im Anhang 1 
(genehmigungsbedürftige Anlagen) der ab dem 01.04.2021 geltenden letzten 
Fassung der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BIm-
SchV) enthalten. Die Streichung der Wellpappenanlagen im Anlagenkatalog der 
4. BImSchV erfolgte bereits 2001.  
 
Außenbereich – Eingriffs- Ausgleichsbilanz erforderlich 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans wird von der Zulässigkeit des 
Eingriffs gemäß § 1a Abs. 3 Satz 6 i.V.m.§ 34 BauGB ausgegangen. Insofern 
wird keine klassische Eingriffsregelung durchgeführt. Trotzdem wurde eine Ein-
griffs- und Ausgleichsbilanz im Rahmen des Umweltberichts aufgestellt, einer-
seits zur überschlägigen Überprüfung und Bewertung der festgesetzten Grün-
maßnahmen und ihrer ökologischen Funktion im städtischen Kontext, anderer-
seits zum Nachweis, dass mit den festgesetzten Grünmaßnahmen einer Aus-
gleichsverpflichtung auch im Falle einer – unterstellten - Nichtanwendbarkeit des 
§ 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB ausreichend Genüge getan wird. Diese Hilfsüberle-
gung ist ebenfalls Bestandteil des planerischen Willens der Stadt und der Abwä-
gung. 
 
Klimaanpassungskonzept nur unzureichend umgesetzt 
Um den Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft entgegenzuwirken und in 
der Auseinandersetzung mit dem Klimaanpassungskonzept 2020 wurden die neu 
geplanten Hallen bewusst stärker von den Grundstücksgrenzen abgerückt und 
folgende, umfangreichen grünordnerischen Maßnahmen in den Plan mit aufge-
nommen: 
• Anpflanzen von Bäumen,   
• Begrünung der neuen Dachflächen,  
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• Anlegen einer Biodiversitätsfläche,  
• naturnahe Regenwasserbewirtschaftung im Plangebiet über Mulden etc. 
Eine unzureichende Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen ist nicht erkenn-
bar. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.                                        

 

d) Regelungen im städtebaulichen Vertrag unzulässig 
Die wesentlichen Inhalte des städtebaulichen Vertrages sind stichpunktartig in 
der Begründung aufgelistet und damit öffentlich. Der eigentliche Vertrag, der 
diese Punkte vertragsrechtlich ausgestaltet, ist nicht öffentlich. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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I/A 14.  Stellungnahme 14 – Schreiben vom 06.09.2022  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung                                     

a) zu 1: Ausgleichsbilanzierung 
Ausgleichsbilanzierung rechtlich fehlerhaft 
Die Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 256/II „Quettingen - Wellpappenwerk 
Gierlichs nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ geht von einer Ein-
stufung des Betriebsgrundstückes insgesamt als planungsrechtlichem Innenbe-
reich gemäß § 34 BauGB aus. Aufgrund der Annahme der Zulässigkeit der An-
wendung des § 1a Abs. 3 Satz 6 i.V.m.§ 34 BauGB wird keine klassische Ein-
griffsregelung mit landschaftspflegerischem Fachbeitrag durchgeführt. Trotzdem 
wurde eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanz aufgestellt, einerseits zur überschlägi-
gen Überprüfung und Bewertung der festgesetzten Grünmaßnahmen und ihrer 
ökologischen Funktion im städtischen Kontext, andererseits zum Nachweis, dass 
mit den festgesetzten Grünmaßnahmen einer Ausgleichsverpflichtung auch im 
Falle einer – unterstellten - Nichtanwendbarkeit des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB 
ausreichend Genüge getan wird. Diese Hilfsüberlegung ist ebenfalls Bestandteil 
des planerischen Willens der Stadt und der Abwägung. 
Zusätzlich enthalten die Planzeichnung und die Festsetzungen des Bebauungs-
planes bzgl. der „Ausgleichsmaßnahmen“ sehr detaillierte zeichnerische und 
textliche Angaben und der Umweltbericht die zum Verständnis notwendigen Er-
läuterungen und Berechnungen. 
 
Ausgleichsbilanzierung fachlich fehlerhaft 
Die Bilanzierung der festgesetzten Grünmaßnahmen wurde durchgeführt auf der 
Grundlage der Arbeitshilfe zur Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft 
NRW. Das sogenannte vereinfachte Verfahren ist ein allgemein anerkanntes Ver-
fahren zur Ermittlung und Nachweis des Ausgleichs. Der Nachweis beruht auf ei-
ner festgelegten Biotoptypenwertliste, wobei Werte auf einer Skala von 0 bis 10 
vergeben werden. Große Spielräume der Einstufung sind hier nicht gegeben. Die 
Feuerwehrzufahrt als Schotterrasenfläche wurden unter Flächennummer 2 expli-
zit als eigener Biotoptyp in die Bilanzierung aufgenommen. Unter Berücksichti-
gung, dass die gesamte Bilanzierung und damit auch die Bewertung der einzel-
nen Positionen von den Fachbehörden sachlich geprüft wurden, ist eine fehler-
hafte Bewertung und Bilanzierung des Eingriffs und der Ausgleichsmaßnahmen 
nicht erkennbar. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

 

b) zu 2: Emissionsschutzrechtliche Konflikte Betrieb / Wohnen 
 
Trennungsgrundsatz nicht beachtet 
Nach § 50 Satz 1 Alt. 1 BImSchG sind die für eine bestimmte Nutzung vorgese-
henen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen 
auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete so 
weit wie möglich vermieden werden. Der Trennungsgrundsatz gemäß § 50 Satz 
1 Alt. 1 BImSchG stellt jedoch kein zwingendes Gebot dar, sondern eine Abwä-
gungsdirektive. Er kann im Rahmen der planerischen Abwägung durch andere 
Belange von hohem Gewicht überwunden werden (BVerwG, Urteile vom 13. Mai 
2009 - 9 A 71.07 -; vom 25. Mai 2011 - 9 A 15.10 - und vom 28. Januar 1999 - 4 
CN 5.98 -). Vom Trennungsgrundsatz gemäß § 50 Satz 1 Alt. 1 BImSchG sind 
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Ausnahmen zulässig, wenn sichergestellt werden kann, dass von der projektier-
ten Nutzung im Plangebiet nur unerhebliche Immissionen ausgehen, und wenn 
im Einzelfall städtebauliche Gründe von besonderem Gewicht hinzutreten, die es 
rechtfertigen, eine planerische Vorsorge durch räumliche Trennung zurücktreten 
zu lassen (BVerwG, Urteil vom 19.04.2012 – 4 CN 3.11). 
Gemessen hieran darf der Plangeber der Nähe der Erweiterungsfläche zum be-
stehenden Betrieb der Wellpappenanlage und den damit verbundenen ökonomi-
schen Synergieeffekten bei seiner Abwägung ein hohes Gewicht beimessen. 
Hinzu kommt, dass im Rahmen des Verfahrens deutlich wurde, dass Alternativ-
standorte nicht verfügbar sind und eine Konfliktbewältigung hinsichtlich der rele-
vanten lärmtechnischen und verkehrlichen Belange im Rahmen des Bebauungs-
planes und des zugehörigen städtebaulichen Vertrages möglich ist. 
 
Gewerbe darf sich erweitern, Wohnbebauung nicht 
Der südliche Teil des Plangebietes ist schon seit ca. 115 Jahren gewerblich 
durch das Wellpappenwerk genutzt. Das Werk gehört damit zu den ersten größe-
ren baulichen Maßnahmen im Stadtteil Quettingen. Ausgehend von dem Haupt-
gebäude mit Verwaltung an der Herderstraße hat sich der Betrieb dann im Laufe 
der Zeit schrittweise Richtung Norden entwickelt. Die anfängliche Solitärlage des 
Betriebsgeländes wurde ab den fünfziger Jahren zunehmend durch im Umfeld 
entstehende Wohnbebauung aufgehoben und es entstand die heutige, das Ge-
biet prägende Gemengelage. Parallel zu dieser Entwicklung sind im Rahmen des 
Flächennutzungsplanes die Erweiterungsabsichten des Wellpappenwerkes über 
Jahrzehnte planungsrechtliche vorbereitet und öffentlich kommuniziert worden. 
Der Bereich des Bebauungsplanes Nr. 256/II „Quettingen - nördlich Herderstraße 
und westlich Maurinusstraße“ ist im Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Lever-
kusen seit Jahrzehnten als eingeschränktes Gewerbegebiet (GE*) und im nördli-
chen Randbereich als Grünfläche ohne Zweckbestimmung dargestellt. Eine Inan-
spruchnahme der Erweiterungsfläche durch Wohnbebauung und damit ein weite-
res Heranrücken der Wohnbebauung an den Betrieb widerspricht damit grund-
sätzlich den langfristigen planungsrechtlichen Zielsetzungen der Stadt Lever-
kusen. 
 
Wellpappenwerk gehört zu papierverarbeitenden Betrieben 
Die Firma Wellpappenwerk Franz Gierlichs GmbH & Co. KG produziert insbeson-
dere Transportverpackungen u. a. für Milch, Saft und andere Lebensmittel. Er 
stellt keine unmittelbaren Verpackungen für Lebensmittel her und gehört damit 
nicht zu den papierverarbeitenden Betrieben. Aus diesen Gründen gehört sowohl 
die bestehende Wellpappenanlage als auch die geplante Erweiterung durch La-
ger- und Versandflächen nicht zu den genehmigungsbedürftigen Anlagen des 
Anhang 1 zur Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BIm-
SchV) in der ab dem 01.04.2021 geltenden Fassung. 
Die Streichung der Wellpappenanlagen im Anlagenkatalog der 4. BImSchV er-
folgte bereits 2001. Der Gesetzgeber begründet dies damit, dass Wellpappenan-
lagen nicht unter die Anlagen zur Herstellung von Papier, Karton oder Pappe fal-
len (vgl. insoweit Ziffer 6.2 der Anlage 1 zur 4. BImSchV). Die speziellen Anlagen 
zur Herstellung von Wellpappe sind kaum emissionsrelevant, da der eigentliche 
Herstellungsprozess das Verkleben einzelner Kartonbahnen mit lösungsmittel-
freien Klebstoffen erfolgt (siehe: Hansmann/Röckinghausen in: Landmann/Roh-
mer, Umweltrecht, Werkstand: 94. EL, Dezember 2020, Anhang 1, Tabelle 6, 4. 
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BImSchV, Rdnr. 2 unter Bezugnahme auf die Ausführungen der Bundesregie-
rung in der amtlichen Begründung zur Neufassung des Anlagen-kataloges im 
Jahre 2001 zur Nr. 6 zur BR-Drs. 674/00, Seite 125). Es wird also zwischen Anla-
gen zur Herstellung von Papier, Karton und Pappe sowie Anlagen zur Herstel-
lung von Wellpappe unterschieden. Wird ausschließlich Wellpappe hergestellt, 
wie in diesem Fall, ist auch in Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden keine im-
missionsschutzrechtliche Genehmigung erforderlich. 
 
Fehlende Schallschutzfestsetzungen 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 256/II „Quettingen – Well-
pappenwerk Gierlichs, nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ 
wurde daher von der ACCON Köln GmbH im August 2021 die Geräuschsituation 
detailliert gutachterlich untersucht. Gegenstand der Planung und damit auch der 
schalltechnischen Untersuchung war eine schalltechnische Gesamtbetrachtung 
des Bestandsbetriebes einschließlich der Erweiterung. Die Berechnungsergeb-
nisse zeigen unter anderem, dass in der betrachteten Maximalsituation des ge-
planten Endausbauzustandes die zulässigen Immissionsrichtwerte an allen vor-
gegebenen Immissionspunkten unter bestimmten Prämissen eingehalten werden 
können. 
Die rechtliche Sicherung dieser Prämissen (Betriebszeiten, Fahrverbot für LKW 
in der Nacht, Riegelbebauung bzw. Lärmschutzwand, Verkehrsführung des be-
triebsbezogenen LKW-Verkehrs etc.) erfolgt, soweit möglich im Bebauungsplan 
selbst, ansonsten im städtebaulichen Vertrag bzw. über verkehrsrechtliche Maß-
nahmen. Im Bebauungsplan werden insbesondere die notwendigen lärmabschir-
menden Maßnahmen im Bereich des Ladehofes über Baulinien und Mindest-
wandhöhen festgesetzt. Auf eine Gliederung des Plangebietes und die Berech-
nung von Lärmemissionskontingenten nach DIN 45691 wurde verzichtet. Auf-
grund der geringen Größe des überwiegend voll entwickelten Plangebietes und 
der Eigentums- und Betriebssituation (nur ein Eigentümer, nur ein Betrieb) ist die 
detaillierte, am Bestand und der konkreten Planung orientierte Gesamtbetrach-
tung nach TA Lärm im Sinne des Immissionsschutzes aber auch der betriebli-
chen Planungssicherheit zielführender, als die Bildung eines verbindlichen, flä-
chenhaften Verteilungsschlüssels von fiktiven Schallquellen. 
Eine Festsetzung von sogenannten „Zaunwerten“, also Summenpegeln für meh-
rere Anlagen im Grenzbereich, ist hingegen unzulässig, weil mit ihm nur ein Im-
missionsgeschehen gekennzeichnet wird, das von unterschiedlichen Anlagen ge-
meinsam bestimmt wird. Es ist damit aber nicht geklärt, welche Emissionen von 
einer einzelnen Anlage oder einem einzelnen Betrieb ausgehen dürfen. Es 
müsste also die Emissionsgrenzwerte das Emissionsverhalten jeder einzelnen 
Anlage in dem betreffenden Gebiet verbindlich geregelt werden. Dies ist hier 
aber nicht realisierbar. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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c) zu 2: geordnete verkehrliche Andienung nicht möglich 
 
Verkehrliche Andienung des Betriebes nicht gelöst 
Die verkehrliche Andienung des Betriebsstandortes ist im Verfahren intensiv the-
matisiert worden. Um die negativen Folgen der Zunahme des Schwerverkehrs 
hinsichtlich der Lärmbelastung, der Leistungsfähigkeit aber auch der Verkehrssi-
cherheit zu minimieren, sind im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes 
unterschiedliche Varianten der Verkehrsführung untersucht worden. Insgesamt 
wurde der Variante 3 der Vorzug zu geben. Die Variante 3 regelt die Erschlie-
ßung so, dass die gesamte LKW-An- und Ablieferung des Betriebes über den 
nördlichen Teil der Maurinusstraße und weiter über die Lützenkirchener Straße/ 
Berliner Platz/Bonner Straße abgewickelt wird. In der Folge sinkt in der südlichen 
Maurinusstraße der Schwerverkehr gegenüber der Analyse deutlich auf 3 SV-
Fahrten/24h (Analyse: 44 SV/24h) ab und erhöht damit hier auch die Verkehrssi-
cherheit signifikant. In der nördlichen Maurinusstraße wird ein Zuwachs von 15 
SV-Fahrten/24h auf 82 SV-Fahrten/24h erfolgen. Mit der Verlagerung der 
Längsparker im öffentlichen Straßenraum zwischen Werkszufahrt und nördlicher 
Plangebietsgrenze kann auf diesem Straßenabschnitt ein regelgerechter, ver-
kehrssicherer und ausreichend leistungsfähiger Straßenraum entstehen. 
Die Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II hat am 18.07.2022 die abschlie-
ßende Entscheidung über die Auswahl der Varianten getroffen und sich für die 
Umsetzung der Variante 3 bei Realisierung des Bebauungsplanes Nr. 256/II 
„Quettingen-nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ entschieden. 
Die weitere rechtliche Sicherung der gewählten Variante der Verkehrsführung 
des betriebsbezogenen LKW-Verkehrs erfolgt im städtebaulichen Vertrag bzw. 
durch die Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen. Mit dieser Steuerung 
auch des planexternen aber betriebsbezogenen Verkehrs wird dem Planungsziel 
der Gesamtsteuerung des bestehenden Betriebsstandortes in Form des Aus-
gleichs der Anforderungen der Unternehmenserweiterung und der Schutzinteres-
sen der Nachbarschaft inmitten einer Gemengelage Rechnung getragen. 
 
Verkehrssicherheit nicht gegeben (Überfahren des Fußweges durch LKW) 
Die Fahrbahn der Maurinusstraße ist ca. 7 m breit. Damit ist sie für einen Begeg-
nungsfall LKW-LKW grundsätzlich geeignet und ein Überfahren des Fußweges 
bei einer Begegnung nicht erforderlich. Die Maurinusstraße ist aber gleichzeitig 
als Quartiersstraße mit Begrenzung auf Tempo 30 geprägt von Fahrbahneinen-
gungen einerseits um ein Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit zu vermeiden, 
andererseits um ausreichend Parkstände für die Anwohner vorzuhalten. Im ge-
samten südlichen Teil der Maurinusstraße (ca. 400m) besteht in großen Ab-
schnitten eine Einengung auf bis zu 5m durch markierte Parkstände, sodass hier 
selbst ein Begegnungsfall PKW-LKW nicht mehr möglich ist. 
Bei der Realisierung der Zu- und Abfahrt der LKW über die Lützenkirchener 
Straße (Variante 3) und der gleichzeitigen Umgestaltung der nördlichen Mauri-
nusstraße wird nun in diesem Bereich die bestehende Einengung auf einer 
Länge von knapp 100 m aufgeweitet auf ca. 6 m um zumindest den Begegnungs-
fall LKW-PKW problemlos zu ermöglichen. Davor und dahinter steht wieder eine 
Fahrbahnbreite von ca. 7m zur Verfügung, sodass ein Begegnungsfall LKW-LKW 
möglich ist. Mögliche LKW-Begegnungsverkehre können dann auf Sicht fahren, 
d.h. es kommt aufgrund der Kürze der Einengung, der guten Einsehbarkeit und 
der geringen Geschwindigkeit zu einer im Bereich von Quartiers- und Wohnstra-
ßen üblichen Wartesituation jeweils vor und hinter der Einengung. Sollte dies in 
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der Praxis nicht funktionieren, ist eine teilweise weitere Verlagerung der Park-
stände um 25 cm denkbar, sodass dann ein langsamer Begegnungsfall LKW-
LKW auf 6,35 m auf der Fahrbahn möglich wird. Eine unzulässige Beeinträchti-
gung der Verkehrssicherheit erfolgt dadurch nicht. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 

d) zu 3: wichtige Frischluftschneise wird zerstört 
In den Umweltthemenkarten des Landes Nordrhein-Westfalen (UVO-Umweltda-
ten vor Ort), welche die lokale Umweltsituation darstellt, liegt das Plangebiet be-
zogen auf das Klima am östlichen Rande der niederrheinischen Bucht. Das Plan-
gebiet selbst mit seinem Umfeld wird in den Klimakarten mit der Darstellung der 
mittleren Temperatur der letzten Jahrzehnte nicht als Kaltluftinsel dargestellt. Sie 
ist auch nicht Bestandteil einer Frischluftschneise. Auf dieser Grundlage lässt 
sich sagen, dass die zur Bebauung anstehende Firmenfreifläche (ca. 12.500 m²) 
zwar eine gewisse thermische Ausgleichsfunktion durch geringere Aufheizung 
und Verdunstungskühlung aufweist, aber aufgrund der im städtischen Kontext 
vergleichsweise geringen Größe und der Ausgestaltung als reine Rasenfläche 
keine übergeordnete stadtklimatische Wirkung für den Stadtteil entfaltet.  
Die faktische Erhöhung der Grundstücksversiegelung im Plangebiet durch zu-
sätzliche Bebauung führt grundsätzlich zu einer ökologischen Verschlechterung 
der Wärmelast. Durch die umfänglichen Begrünungen wird jedoch eine Reduzie-
rung der Wärmelast erreicht. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

 

e) zu 3: verkehrliche Infrastruktur für Zuwachs nicht geeignet 
Die in der Verkehrsuntersuchung prognostizierte KFZ-Verkehrsstärke beträgt auf 
der Maurinusstraße im Norden ca. 2.500 KFZ und im Süden ca. 3.200 KFZ mit 
einem Schwerverkehrsanteil von rund 1% bis 3%. Entsprechend den verkehrs-
technischen Richtlinien (vgl. Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen - RASt 
06) handelt es sich bei den ermittelten Prognosewerten um keine außergewöhn-
lich hohen Werte für innerstädtische Quartiersstraßen, die durch anliegende 
Wohnnutzung geprägt sind.  
In der Maximalvariante ist im Schwerverkehr durch die Betriebserweiterung eine 
Steigerung von bisher 52 LKW-Fahrten auf maximal 78 LKW-Fahrten, überwie-
gend mit Sattelzügen zu erwarten. Um die negativen Folgen der Zunahme des 
Schwerverkehrs hinsichtlich der Lärmbelastung, der Leistungsfähigkeit aber auch 
der Verkehrssicherheit zu minimieren, sind im Rahmen der Aufstellung des Be-
bauungsplanes unterschiedliche Varianten der Verkehrsführung untersucht wor-
den. Insgesamt wurde der Variante 3 der Vorzug zu geben. Die Variante 3 regelt 
die Erschließung so, dass die gesamte LKW-An- und Ablieferung des Betriebes 
über den nördlichen Teil der Maurinusstraße und weiter über die Lützenkirchener 
Straße/ Berliner Platz/Bonner Straße abgewickelt wird. In der Folge sinkt in der 
südlichen Maurinusstraße der Schwerverkehr gegenüber der Analyse deutlich 
auf 3 SV-Fahrten/24h (Analyse: 44 SV/24h) ab und erhöht damit hier auch die 
Verkehrssicherheit signifikant. In der nördlichen Maurinusstraße wird ein Zu-



 
Bebauungsplan Nr. 256/II „Quettingen - Wellpappenwerk Gierlichs nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“                                              

Seite 69/113 

wachs von 15 SV-Fahrten/24h auf 82 SV-Fahrten/24h erfolgen. Mit der Verlage-
rung der Längsparker im öffentlichen Straßenraum zwischen Werkszufahrt und 
nördlicher Plangebietsgrenze kann auf diesem Straßenabschnitt ein regelgerech-
ter, verkehrssicherer und ausreichend leistungsfähiger Straßenraum entstehen. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

 

f) zu 3: Immissionsgrenzwerte an Quettinger Straße überschritten 
Die an das Plangebiet angrenzende Maurinusstraße und vor allem die Quettinger 
Straße sind nach den Ergebnissen der 2018 durchgeführten Lärmkartierung für 
das Straßennetz in Leverkusen deutlich lärmvorbelastet. Die per Erlass des Lan-
des Nordrhein-Westfalen festgelegten Auslösewerte für die Aktionsplanung von 
70 / 60 dB(A) tags / nachts werden aber nur auf der Quettinger Straße zwischen 
Lützenkirchener Straße und Feldstraße erreicht. Dieser Abschnitt ist daher als 
Lärmbrennpunkte in die Fortschreibung des Lärmaktionsplanes für Leverkusen 
von 2019 aufgenommen. Als Maßnahme zur Lärmminderung wurde hier in Teilen 
eine Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h umgesetzt. Un-
ter der Maßgabe, dass selbst geringe Immissionspegelerhöhungen auch dann 
unzumutbar sein können, wenn die Lärmvorbelastung bereits so hoch ist, dass 
sie sich der Schwelle zur Gesundheitsgefährdung nähert oder diese gar über-
schreitet, wurde im Rahmen der Bewertung der Verkehrsführungsvarianten Vari-
ante 3 eindeutig der Vorzug gegeben. Sie ist die einzige Variante, bei der die 
Führung des betriebsbezogenen LKW-Verkehrs auf dem Weg zur Autobahn nicht 
über den Lärmbrennpunkt Quettinger Straße erfolgt und damit die Gefahr einer 
Überschreitung der Zumutbarkeitsschwelle durch den zusätzlich ausgelösten 
Verkehr nicht gegeben ist. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 

 

g) zu 3: Pufferzone gemäß FNP entfällt 
Der bisherige FNP stellt im nördlichen Bereich des Plangebietes eine Grünfläche 
ohne Zweckbestimmung (ca. 3.500 m²) dar. Diese Darstellung findet sich auch 
schon im vor 2006 geltenden FNP. Gemäß Begründung soll aufgrund des unmit-
telbaren Nebeneinanders von Gewerbe- und Wohnbauflächen unter Berücksich-
tigung des Gebäudebestandes durch die Grünflächendarstellung dem Tren-
nungsgrundsatz gemäß § 50 Satz 1 Alt. 1 BImSchG zumindest durch eine opti-
sche Trennung zwischen Werk und umgebender Wohnbebauung Rechnung ge-
tragen werden. Dies war ebenfalls die Begründung für die Übernahme der Dar-
stellung in den seit 2006 rechtswirksamen FNP.  
Im Bebauungsplan Nr. 256/II „Quettingen - nördlich Herderstraße und westlich 
Maurinusstraße“ wird die Grünflächendarstellung aus dem alten FNP zu ca. 65 % 
und aus dem geänderten zu 100 % flächenmäßig identisch übernommen und als 
Maßnahmenfläche „Biodiversitätsfläche“ festgesetzt. In der Biodiversitätsfläche 
soll durch strukturreiche Gestaltung auch eine Abschirmung gegenüber der 
Wohnbebauung durch Anpflanzung von Sträuchern und Bäumen erfolgen. Dar-
über hinaus werden nicht nur die Dächer der neuen Hallen begrünt, sondern 
auch neue Grünräume im Osten und Westen der Erweiterungsfläche im Über-
gang zur angrenzenden Wohnbebauung angelegt.  
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Insgesamt entsteht somit an drei Seiten von den neuen Betriebsteilen ein inten-
siv bepflanzter Grünstreifen als Pufferzone mit Baum- und Gehölzanpflanzungen, 
welche zur Abschirmung der Betriebsgebäude beitragen. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

 

h)  zu 3.1: hohe Verkehrsbelastung in Quettingen 
Das Plangebiet ist mit der Umsetzung der Verkehrsführungsvariante 3 über die 
Maurinusstraße unmittelbar an die Lützenkirchener Straße (L 219) damit an das 
überregionale Straßenverkehrsnetz angebunden. Der Knotenpunkt Lützenkirche-
ner Straße / Maurinusstraße ist beampelt und vollständig ausgebaut. Probleme in 
der Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes sind nicht bekannt. Bei den Verkehrs-
beobachtungen herrschte zu allen Tageszeiten ein flüssiger Verkehrsablauf ohne 
längere Wartezeiten.  
Die Verkehrsmengenzunahmen durch das Erweiterungsbauvorhaben der Fa.  
Gierlichs sind niedrig (46 Mehr-Kfz-Fahrten gegenüber der Analyse am Tag!).  
Leistungsfähigkeitseinbußen sind bei zusätzlich ca. 5 Kfz in der Spitzenstunde  
nicht zu erwarten. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

 
i) zu 3.2: Überbauung der Grünfläche nicht mehr zu erwarten 

Das gesamte Betriebsgelände der Firma Wellpappenwerk Franz Gierlichs GmbH 
& Co. KG inklusiv der im Norden befindlichen Freifläche ist seit Jahrzehnten im 
Flächennutzungsplan als eingeschränktes Gewerbegebiet (GE*) dargestellt. Die 
Umgebung des Betriebsgeländes ist ebenfalls seit Jahrzehnten vorwiegend ge-
prägt von Wohnbebauung, die im Flächennutzungsplan als Wohnbauflächen (W) 
dargestellt sind. Die Zielsetzungen der Stadt Leverkusen bezüglich der zukünfti-
gen Flächennutzung und der planungsrechtliche Rahmen für das behördliche 
Handeln im Plangebiet und der unmittelbaren Umgebung sind also seit Jahrzehn-
ten unverändert und allgemein bekannt.   

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

 

j) zu 3.2.1: keine Notwendigkeit der Erweiterung am Standort Quettingen 
 
alternative Standorte in Leverkusen 
Zu Beginn der Erweiterungsabsichten der Firma Wellpappenwerk Franz Gierlichs 
GmbH & Co. KG hat die Geschäftsführung zusammen mit der Wirtschaftsförde-
rung Leverkusen die Variante einer vollständigen Betriebsverlagerung intensiv 
untersucht. In diesem Zuge sind drei Grundstücke in den Ortsteilen Hitdorf, 
Rheindorf und Manfort vertieft geprüft worden. Die Prüfung ist zu dem Ergebnis 
gekommen, dass alle Grundstücke für eine Verlagerung nicht in Frage kommen. 
Hauptgrund ist, dass alle Flächen weder vom Zuschnitt noch der Größe für eine 
moderne, effiziente und zukunftsorientierte Betriebs- und Produktionsstätte von 
Wellpappen geeignet sind. Ausgehend von einer notwendigen Gesamtlänge mo-
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derner Wellpappenanlagen von mindestens 200 m und dazugehörigen Lagerka-
pazitäten von ca. 30.000 Palettenstellflächen ergibt sich zusammen mit den Be-
reichen für die Weiterverarbeitung, den Versand, die Verladung und das Rangie-
ren, die Stellplätze und ggfls. Erweiterungsreserven ein Gesamtflächenbedarf 
von ca. 60.000 m². Aufgrund dieser Anforderungen wird es auch seitens der Wirt-
schaftsförderung als wenig realistisch eingeschätzt, in absehbarer Zeit entspre-
chende Flächen im Leverkusener Raum zu finden. Dies hat sich auch durch ent-
sprechende Absagen aus den Nachbarkommunen Monheim, Langenfeld und 
Burscheid bestätigt.  
Eine Betriebsverlagerung außerhalb des Leverkusener Raums kommt für die 
Firma aufgrund der lokal begrenzten Kundenstruktur und der gewachsenen Mit-
arbeiterstruktur nicht in Frage. Auch die Variante eines Neubaus der geplanten 
Lager- und Versandanlage an anderer Stelle und damit eine teilweise Betriebs-
verlagerung wurde untersucht, aber letztendlich verworfen, da die internen, größ-
tenteils automatisierten und optimierten Betriebsabläufe damit deutlich verkompli-
ziert werden und dadurch auch keine Minderung des betriebsbezogenen Ver-
kehrs bzw. Verkehrslärms für das Wohnumfeld zu erwarten ist. Daher wurde 
mangels geeigneter und zumutbarer Alternative entschieden, den vorhandenen 
Standort mit flächensparenden Maßnahmen wie einem Hochregallager weiterzu-
entwickeln und dafür die am Standort seit Jahrzehnten vorgehaltene Erweite-
rungsfläche zu nutzen. 
 
eigene Erweiterungsmöglichkeiten am Standort in Düren 
Die Firma Wellpappenwerk Franz Gierlichs GmbH & Co. KG produziert nur am 
Standort Leverkusen Wellpappe. Eine Weiterverarbeitung dieses Grundproduk-
tes findet sowohl in Leverkusen als auch in Düren statt, um der jeweils lokal be-
grenzten Kundenstruktur eine schnelle Verfügbarkeit von Verpackungsmaterial 
zu gewährleisten. Eine komplette Betriebsverlagerung außerhalb des Leverkuse-
ner Raums z.B. von Leverkusen nach Düren kommt für die Firma aufgrund die-
ser jeweils lokalen Kundenstruktur und der gewachsenen Mitarbeiterstruktur nicht 
in Frage. 
 
kein betriebliches und öffentliches Interesse an Erweiterung 
Nach offizieller Stellungnahme der Wirtschaftsförderung Leverkusen vom 
24.08.2022 ist das betriebliche und öffentliche Interesse der Erweiterung des 
Wellpappenwerkes wie folgt einzuschätzen: „Das Wellpappenwerk Franz Gier-
lichs GmbH & Co. KG blickt am Standort Leverkusen-Quettingen auf eine fast 
120-jährige Historie zurück. Dementsprechend verfestigt ist die Rolle des Werkes 
im Stadtgebiet, welche die Wirtschaftsstruktur der Stadt Leverkusen schon seit 
vielen Generationen hinweg bereichert. Das Unternehmen leistet mittelbar einen 
wichtigen Beitrag zum Wohlstand der Bürgerinnen und Bürger in der Stadt und 
nimmt damit indirekt Einfluss auf die Leistungsfähigkeit und auf die Entwicklungs-
perspektiven der Stadt Leverkusen selbst. Das Wellpappenwerk Franz Gierlichs 
GmbH ist ein wichtiger Baustein im Gesamtgefüge des Wirtschaftsstandortes Le-
verkusen. Um die Wettbewerbsfähigkeit und damit die Zukunftsfähigkeit des Un-
ternehmens sicherzustellen, muss eine Erweiterung der Lagerkapazitäten vorge-
nommen werden. Vor diesem Hintergrund ist der langfristigen Sicherung des 
Standortes eine hohe Priorität beizumessen.“ 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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k) zu 4: Vorhaben erhöht Feinstaubbelastung und Mortalitätsrate 
Nach Stellungnahme der Umweltbehörden vom 15.07.2020 kann aufgrund vorlie-
gender Erkenntnisse (u. a. auf Basis von Luftschadstoffmodellierungen des Pro-
grammsystems IMMIS Luft für zahlreiche Straßenabschnitte in Leverkusen) von 
einer zufriedenstellenden Luftqualität im Plangebiet ausgegangen werden. D. h. 
Überschreitungen gesetzlicher Grenzwerte gemäß 39. BImSchV für die beson-
ders relevanten Stoffe Stickoxid (NO2) und Feinstaub (PM10 und PM2,5) sind 
hier nicht zu erwarten - zumal die allgemeine Immissionsbelastung (v.a. die so-
genannte Hintergrundbelastung) seit Mitte 2019 fast überall weiterhin abnimmt. 
Besonders deutlich ausgeprägt ist hier die Grenzwertunterschreitung beim Fein-
staub. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 

l) zu 5: Vorhaben widerspricht Bodenschutzklausel 
Gemäß § 1a Abs.2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend 
umgegangen werden, dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruch-
nahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung 
der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nach-
verdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen. Genau 
aus diesen Gründen und mangels geeigneter und zumutbarer Alternativen wurde 
entschieden, den vorhandenen Standort im Rahmen des Bebauungsplanes 
Nr. 256/II „Quettingen - nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ mit 
flächensparenden Maßnahmen wie einem Hochregallager weiterzuentwickeln. 
Bzgl. Vernichtung Frischluftschneise siehe Punkt d). 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 

m) zu 6.1: Vorhaben setzt Klimaziele nicht um 
Nutzung erneuerbare Energien 
Die Dachflächen der neuen Hallen bieten sich zwar für die Nutzung der solaren 
Strahlungsenergie mittels Photovoltaikanlagen an. Aufgrund der hohen Brandlast 
der gelagerten Kartonagen wird aber ein Betrieb von Photovoltaikanlagen seitens 
der verantwortlichen Sachversicherung auf dem Hochregallager kritisch bewertet. 
Auf anderen Bauteilen (Versand etc.) ist dies aber vertretbar und soll daher auf 
einer Fläche von mindestens 500 m² erfolgen. Entsprechende Regelungen wer-
den in den städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Begrünung Dächer, Fassaden und Freiflächen 
Die Untersuchungen des Umweltberichtes ergeben umfangreiche grünordneri-
sche Maßnahmen, die im Bebauungsplan festgesetzt werden: 
• Anpflanzung von Bäumen und Gehölzen  
• Entwicklung einer Biodiversitätsfläche  
• Dachbegrünung  
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Insbesondere der intensiv bepflanzte Eingrünungsstreifen im Übergang zur an-
grenzenden Wohnbebauung an drei Seiten der Erweiterungsfläche trägt zur bes-
seren Einfügung des Werksgeländes und zur optischen Trennung zwischen Be-
trieb und umgebender Wohnbebauung bei. 

 
Schwammstadtkonzept 
Der Bebauungsplan setzt zur nachhaltigen Verwendung der Ressource Wasser 
eine naturnahe Bewirtschaftung des gesamten anfallenden Regenwassers der 
Neubauten durch Dachbegrünung, Retention und nachgeschalteter Versickerung 
über Mulden etc. fest. Er setzt damit beispielhaft das Schwammstadtkonzept 
auch bei einem gewerblichen Objekt um. 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 

n) zu 7: Vorhaben zu massiv 
Das geplante Hochregallager hat eine sichtbare Wandhöhe aufgrund der leichten 
Hanglage zwischen 17 und 19 m. Das nähere Umfeld ist ebenfalls geprägt durch 
großformatige Baukörper, gestaffelte 4 bis 5-geschossige Geschosswohnungs-
bauten mit Gebäudehöhen zwischen 13 und 18 m. Prägend sind auch einzelne 
Hochhäuser an der Lützenkirchener Straße mit Höhen bis zu 28 m. Auch wenn 
das Hochregallager die unmittelbar angrenzende Bebauung um ca. 5 - 6 m über-
steigt, fällt es hinsichtlich seiner Abmessungen nicht aus dem heterogenen und 
großformatigen Baugefüge der Umgebungsbebauung im nördlichen Quettingen 
heraus. Die geplanten Kubaturen innerhalb des Sondergebiets sind aus Sicht der 
Stadt daher städtebaulich vertretbar. 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 

o) zu 7: Emissionen durch Betrieb und Betriebsverkehr zu hoch 
Im Rahmen der Aufstellung des Angebots-Bebauungsplanes mit Projektbezug 
Nr. 256/II „Quettingen - nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ wur-
den die unterschiedlichen Auswirkungen, Emissionen und Immissionen des Be-
triebes und der geplanten Erweiterung der Firma Wellpappenwerk Franz Gier-
lichs GmbH & Co. KG am Standort Quettingen dargestellt und mit Hilfe unter-
schiedlicher gutachterlichen Stellungnahmen in enger Abstimmung mit den zu-
ständigen Behörden kritisch untersucht. Die abschließende Gesamtbewertung 
kommt nach Abstimmung mit den jeweiligen Behörden und Fachbereichen zu 
dem Ergebnis, dass trotz der Gemengelage unter Würdigung der unterschiedli-
chen Umweltbereiche bei Umsetzung der genannten Ausgleichs- bzw. Minde-
rungsmaßnahmen erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen der angren-
zenden Wohnbebauung nicht zu erwarten sind.  

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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p) zu 8: Alternativstandorte 
Zu Beginn der Erweiterungsabsichten der Firma Wellpappenwerk Franz Gierlichs 
GmbH & Co. KG hat die Geschäftsführung zusammen mit der Wirtschaftsförde-
rung Leverkusen die Variante einer vollständigen Betriebsverlagerung intensiv 
untersucht. In diesem Zuge sind drei Grundstücke in den Ortsteilen Hitdorf, 
Rheindorf und Manfort vertieft geprüft worden. Die Prüfung ist zu dem Ergebnis 
gekommen, dass alle Grundstücke für eine Verlagerung nicht in Frage kommen. 
Hauptgrund ist, dass alle Flächen weder vom Zuschnitt noch der Größe für eine 
moderne, effiziente und zukunftsorientierte Betriebs- und Produktionsstätte von 
Wellpappen geeignet sind. Ausgehend von einer notwendigen Gesamtlänge mo-
derner Wellpappenanlagen von mindestens 200 m und dazugehörigen Lagerka-
pazitäten von ca. 30.000 Palettenstellflächen ergibt sich zusammen mit den Be-
reichen für die Weiterverarbeitung, den Versand, die Verladung und das Rangie-
ren, die Stellplätze und ggfls. Erweiterungsreserven ein Gesamtflächenbedarf 
von ca. 60.000 m². Aufgrund dieser Anforderungen wird es auch seitens der Wirt-
schaftsförderung als wenig realistisch eingeschätzt, in absehbarer Zeit entspre-
chende Flächen im Leverkusener Raum zu finden. Dies hat sich auch durch ent-
sprechende Absagen aus den Nachbarkommunen Monheim, Langenfeld und 
Burscheid bestätigt. Eine Betriebsverlagerung außerhalb des Leverkusener 
Raums kommt für die Firma aufgrund der lokal begrenzten Kundenstruktur und 
der gewachsenen Mitarbeiterstruktur nicht in Frage. Auch die Variante eines 
Neubaus der geplanten Lager- und Versandanlage an anderer Stelle und damit 
eine teilweise Betriebsverlagerung wurde untersucht, aber letztendlich verworfen, 
da die internen, größtenteils automatisierten und optimierten Betriebsabläufe da-
mit deutlich verkompliziert werden und dadurch auch keine Minderung des be-
triebsbezogenen Verkehrs bzw. Verkehrslärms für das Wohnumfeld zu erwarten 
ist. 
Daher wurde mangels geeigneter und zumutbarer Alternative entschieden, den 
vorhandenen Standort mit flächensparenden Maßnahmen wie einem Hochregal-
lager weiterzuentwickeln und dafür die am Standort seit Jahrzehnten vorgehal-
tene Erweiterungsfläche zu nutzen. 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 

q) zu 8: fehlerhafte Planung bzgl. FNP und Bebauungsplan 
 
Flächennutzungsplan 
Der Bereich des Bebauungsplanes Nr. 256/II „Quettingen - nördlich Herderstraße 
und westlich Maurinusstraße“ ist im Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Lever-
kusen überwiegend als eingeschränktes Gewerbegebiet (GE*) und im nördlichen 
Randbereich als Grünfläche ohne Zweckbestimmung dargestellt. Im einge-
schränkten Gewerbegebiet ist nur die Ansiedlung von Gewerbebetrieben zuläs-
sig, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Diese Darstellung findet sich auch 
schon im vor 2006 geltenden FNP. Unter Berücksichtigung des Gebäudebestan-
des soll durch die Grünfläche eine optische Trennung zwischen Werk und umge-
bender Wohnbebauung beibehalten werden. Dies war auch die Begründung für 
die Übernahme der Darstellung aus dem FNP vor 2006 in dem seit 2006 rechts-
wirksamen FNP.  
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In Abstimmung mit der Bezirksregierung Köln wurde zur Herleitung der beabsich-
tigten Festsetzung SO „Wellpappenwerk“ aus der GE* Darstellung nach § 8 Abs. 
3 Satz 1 BauGB eine FNP-Änderung im Parallelverfahren durchgeführt. In die-
sem Zuge wird auch die Grünflächendarstellung so angepasst, dass die optische 
Trennung zwischen Gewerbebetrieb und unmittelbar angrenzender Wohnbebau-
ung im Erweiterungsbereich weiterhin gegeben ist. Mit Verfügung vom 
15.11.2021 unter Aktenzeichen 32/62.6–1.03-2021-02 hat die Bezirksregierung 
Köln bestätigt, dass aus landesplanerischer Sicht keine Bedenken gegen die 26. 
Flächennutzungsplanänderung bestehen. 

 
Bebauungsplan 
Das Plangebiet aber auch das unmittelbare Umfeld wurde bislang nicht mit ei-
nem Bebauungsplan überplant. Aufgrund der Lage mitten in einem größeren Be-
bauungszusammenhang sind Genehmigungen von Betriebsveränderungen in 
der Vergangenheit auf der Grundlage eines faktischen Gewerbegebietes gemäß 
§ 34 BauGB - Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile - genehmigt worden. Vor diesem Hintergrund und auch im Hin-
blick auf die bestehende Eigentumssituation und die Nutzungsperspektiven der 
Fläche soll durch den Angebotsbebauungsplan mit Projektbezug Nr. 256/II 
„Quettingen - nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“  
eine „maßgeschneiderte“, d. h. projektbezogene Planung für das Wellpappen-
werk Gierlichs erfolgen und darüber hinaus der bestehende Betriebsstandort und 
die Erweiterungsfläche in eine planerische Gesamtsteuerung mit einbezogen 
werden. Insgesamt zielt der Bebauungsplan darauf ab, sowohl im Interesse künf-
tiger Planungs- und Investitionssicherheit für das Unternehmen als auch der 
Schutzinteressen der Nachbarschaft einen eindeutigen rechtlichen Rahmen zu 
schaffen, der unter Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit die Konflikte 
insbesondere hinsichtlich der städtebaulichen Integration, der immissionsschutz-
rechtlichen Auswirkungen und der verkehrlichen Belange klärt und im Sinne einer 
Konfliktbewältigung langfristig steuert. 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

 

r) zu 8: Verschlechterung der Gesamtsituation 
Im Rahmen der Aufstellung des Angebots-Bebauungsplanes mit Projektbezug 
Nr. 256/II „Quettingen - nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ wur-
den die plausiblen standortbezogenen Erweiterungsabsichten des Unternehmens 
inmitten einer Gemengelage unter Berücksichtigung der berechtigten Schutzinte-
ressen der Nachbarschaft analysiert. Dabei wurden Potentiale und Restriktionen 
des Betriebsgeländes und des Betriebes der Firma Wellpappenwerk Franz Gier-
lichs GmbH & Co. KG am Standort Quettingen dargestellt und mit Hilfe folgender 
gutachterlichen Stellungnahmen untersucht und begründet: 
• Verkehrsgutachten (Verkehrsaufkommen/-sicherheit/-lärm) 
• Schallschutzgutachten (Gewerbe- und Verkehrslärm) 
• Verschattungsstudie (Untersuchung Belichtungsverhältnisse in den angren-
zenden Wohngebieten) 
• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
• Altlastenuntersuchung 
• Umweltbericht mit Bilanzierung 
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Die Gutachten wurden im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange kritisch geprüft. Die abschließende Gesamtbewer-
tung der Auswirkungen des Betriebes und seiner Erweiterung kommt nach Ab-
stimmung mit den jeweiligen Behörden und Fachbereichen zu dem Ergebnis, 
dass trotz der Gemengelage unter Würdigung der unterschiedlichen Umweltbe-
reiche bei Umsetzung der genannten Ausgleichs- bzw. Minderungsmaßnahmen 
erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen der angrenzenden Wohnbebau-
ung nicht zu erwarten sind. Entsprechende Regelungen werden, soweit sie nicht 
bereits im Bebauungsplan enthalten sind, in den städtebaulichen Vertrag aufge-
nommen oder wurden bereits als verkehrsordnende Maßnahmen beschlossen. 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 



 
Bebauungsplan Nr. 256/II „Quettingen - Wellpappenwerk Gierlichs nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“                                              

Seite 77/113 

I/B Stellungnahmen der Behörden und sonst. Träger öffentl. Belange 
 
I/B 1: Bundeswehr, Referat I 3 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 2: Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co KG 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht. Die Information über die 
Versorgungsleitungen im Plangebiet werden an den Projektträger weitergeleitet. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 3: IHK – Industrie- und Handelskammer zu Köln 
 

 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 4: POLIZEI Nordrhein-Westfalen Köln 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  
Der Hinweis wurde in den Bebauungsplan mit aufgenommen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 5: TBL – Technische Betriebe Leverkusen 
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

a) Hinweis zum Überflutungsschutz 
Im Hinweis zum Überflutungsschutz im Bebauungsplan wird die Abkürzung 
„ggfls.“ gestrichen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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I/B 6:  Deutsche Telekom Technik  
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 7:  Ericsson Services GmbH 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 8:  Deutsche Telekom Technik GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Anregung wird an den Projektträger weitergeleitet zur Beachtung bei den 
weiteren Planungen.  

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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I/B 9: Vodafone GmbH 
 

 

 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht. Die Hinweise werden an 
den Projektträger weitergeleitet zur Beachtung bei den weiteren Planungen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 



 
Bebauungsplan Nr. 256/II „Quettingen - Wellpappenwerk Gierlichs nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“                                              

Seite 87/113 

I/B 10: Westnetz GmbH 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 11: Wupperverband 
 
 

 
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 12: Stadt Monheim 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht. Die Stellungnahme 
vom 09.12.2021 wurde im Rahmen der Abwägungsvorschläge zur frühzeitigen 
Beteiligung behandelt. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 13: Stadt Burscheid 
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 14: Bezirksregierung Köln – Dez. 52 – Kreislaufwirtschaft 
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht. Die genannten Äm-
ter wurden beteiligt. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 15: Bezirksregierung Köln – Dez. 35.4 – Denkmalschutz 
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 16: Bezirksregierung Köln – Dez. 53 – Immissionsschutz 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen nur Hinweise vorgebracht.  
Die Genehmigungsbedürftigkeit nach BImSchG und die Hinweise zum Gewerbe-
lärm wurden im Verfahren mit der Unteren Immissionsschutzbehörde abge-
stimmt. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 17: Bezirksregierung Köln – Dez. 25 – Integr. Gesamtverkehrsplanung 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen nur Hinweise vorgebracht.  
Diese werden an die zuständigen Stellen mit der Bitte um Beachtung weitergelei-
tet. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 18: Bezirksregierung Köln – Dez. 33 – ländliche Entwicklung 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 19: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 



 
Bebauungsplan Nr. 256/II „Quettingen - Wellpappenwerk Gierlichs nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“                                              

Seite 97/113 

I/B 20: Plusnet GmbH 
 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 21: Wirtschaftsförderung Leverkusen 
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 22: LVR - Denkmalschutz 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 23: PLEDOC 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 24: GASCADE 
 

 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 25: Nahverkehr Rheinland GmbH 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 26: NABU – Stadtverband Leverkusen 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

a) Ausgleich erfolgt nicht wirklich, Versiegelung muss 1:1 ausgeglichen wer-
den 
Das vereinfachte Verfahren (Arbeitshilfe zur Bewertung von Eingriffen in Natur 
und Landschaft sowie von Kompensationsmaßnahmen bei der Aufstellung von 
Bebauungsplänen NRW) gehört seit Jahren zu den allgemein anerkannten Ver-
fahren zur Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft und von Aus-
gleichsmaßnahmen. Es berücksichtigt sowohl Versiegelungen als auch eine 
2. Biotopebene durch Pflanzmaßnahmen insbesondere Baumpflanzungen. 
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Darüber hinaus zielt der Bebauungsplan auf die Berücksichtigung der Belange 
des Bodenschutzes gemäß § 1a Abs.2 BauGB. Mit Grund und Boden soll spar-
sam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zu-
sätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkei-
ten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung 
von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu 
nutzen. 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 

b) Fassadenbegrünung fehlt 
Im Bebauungsplan ist eine große Anzahl von Baumanpflanzungen festgesetzt. 
Aufgrund der Menge und der Art entsteht eine grüne Wand, die die Neubebau-
ung weitgehend optisch abschirmt und weitere Begrünungsmaßnahmen wie Fas-
sadenbegrünung ersetzt. Die Schattenwirkung und Verdunstung durch die Blatt-
masse in der Vegetationsperiode verhindert Aufheizung. Es wird neuer Nah-
rungs- bzw. Lebensraum für viele Tierarten (Vögel, Insekten, Kleinsäuger) ge-
schaffen. Im Bereich der offenen Baumscheiben ist ebenfalls eine unmittelbare 
Ergänzung des Grundwassers möglich. Verbesserung des Kleinklimas durch 
Verdunstung und Staubbindung zeigt sich insbesondere an heißen Sommerta-
gen sehr deutlich. Bäume haben eine positive Wirkung auf die optische Wahr-
nehmung des Gebietes, da sie die Baukörper in großen Teilen verdecken.  
Die lärmmindernden Auswirkungen von Fassadenbegrünungen sind wie bei 
Dachbegrünungen etc. gegeben aber nur geringfügig. 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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I/B 27: Vodafone West GmbH 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/C Stellungnahmen der Fachbereiche und Betriebe 
 
I/C 1: Fachbereich 37 - Feuerwehr 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die seitens des Trägers vorgebrachten Anregungen betreffen alle das folgende Bau-
genehmigungsverfahren bzw. den weiteren Betrieb. Die Stellungnahme wird an den 
Projektträger weitergeleitet. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und an den Projektträger weiterge-
leitet. 
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I/C 2: Fachbereich 32 - Umwelt 
 

 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
I/C 3: Fachbereich 67 - Stadtgrün 

 

 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
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I/C 4: Fachbereich 02 – Liegenschaften 
 

 
 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
 
 
I/C 5: Fachbereich 51 und 40 - Schulen 

 

 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
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I/C 6: Fachbereich Ordnung - Kampfmittelbeseitigung 
 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und an den Projektträger weiterge-
leitet. 

 
 
 
 
 
 

  



 
Bebauungsplan Nr. 256/II „Quettingen - Wellpappenwerk Gierlichs nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“                                              

Seite 111/113 

I/C 7: Fachbereich 50 - Soziales 
 

 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 
 

I/C 8: Fachbereich 66 - Tiefbau 
 

 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
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I/C 9: Fachbereich 30 – Recht und Vergabe 
 

 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
 
 
I/C 10: Fachbereich Konzernsteuerung - Liegenschaften 

 

 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
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I/C 11: Fachbereich Tiefbau – Abteilung 661 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
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